Landesamt fiir Natur,
Umwelt und Klima
Nordrhein-Westfalen

ABFALLE AUS DEM AUSTAUSCH

PFAS-HALTIGER FEUERLOSCHSCHAUME
Einstufung und Entsorgung

LANUK-Arbeitsblatt 63

o
- o < y
o A need
v 2 5 s
et e S )
v e B hariiy
-~ g Wit o
< 5 e i
[ - & . o
goatmt T SAE
5 ALE,
~ e,
Ee L ool
-

LANUK=

Kompetenz fir ein
lebenswertes Land







Abfélle aus dem Austausch PFAS-haltiger Feuerléschschaume
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1 Einleitung

Neben vielen anderen Verwendungen werden PFAS auch in Feuerldschschdumen eingesetzt.
PFAS steht dabei fiir eine Vielzahl von Substanzen aus der Stoffgruppe der per- und polyflu-
orierten Alkylverbindungen.

PFAS sind zwar vielfaltig genutzte chemische Substanzen, besitzen aber gleichzeitig weitrei-
chende schadliche Eigenschaften. So sind viele PFAS sehr stabile und damit extrem langle-
bige Substanzen, die teilweise Gefahren fur die menschliche Gesundheit und die Umwelt auf-
weisen. Durch Herstellung und Nutzung der PFAS werden sie iber verschiedene Wege in die
Umwelt eingetragen. Da PFAS in der Umwelt schwer abgebaut werden kdnnen, verbleiben sie
dort, verteilen sich in Luft, Boden, Wasser und Lebewesen und reichern sich an. Die Kombi-
nation der persistenten und gefahrlichen Stoffeigenschaften hat dazu gefiihrt, dass die Her-
stellung, das Inverkehrbringen und Verwenden bestimmter Verbindungen aus dieser Stoff-
gruppe chemikalienrechtlichen Beschrankungen unterliegen.

So ist z. B. die Verwendung von Perfluoroktansulfonsaure (PFOS) in Feuerldschschaumen
seit 2011 verboten und Ausnahmen der Verwendungsverbote flr langkettige Perfluorcarbon-
sauren (PFCA) und Perfluoroktansaure (PFOA) in Feuerléschschaumen liefen Mitte 2025 bzw.
Ende 2025" aus. Beschrankungen fir Feuerléschschaume mit Perfluorhexansaure (PFHxA)
werden im April 2026 folgen und Beschrankungen fiir die restlichen PFAS-haltigen Feuer-
ldschschaume? gelten ab Oktober 2030 mit spezifischen Ubergangsfristen von Oktober 2026
bis Oktober 2035 (siehe Anhang).

Aufgrund dieser aktuellen und zukiinftigen chemikalienrechtlichen Verwendungsverbote sind
die entsprechenden PFAS-haltigen Feuerldschschaume im Wesentlichen in stationdren Feu-
erléscheinrichtungen, bei Feuerwehren und in Handfeuerléschern auszutauschen. Dabei fal-
len verschiedene PFAS-haltige Abfélle an, die ordnungsgemal und schadlos zu entsorgen
sind. Dies umfasst auch Lagerbestande der regulierten PFAS in den jeweiligen Betrieben und
bei den Feuerwehren.

Die Entsorgung der PFAS-haltigen Abfélle stellt aufgrund der speziellen Stoffeigenschaften
der PFAS und deren Vielfalt eine besondere Herausforderung dar. Dieser Leitfaden soll die
abfallwirtschaftlichen Vollzugsbehdrden in NRW mit konkreten Hinweisen zur abfallrechtlichen
Einstufung und Entsorgung der beim Austausch PFAS-haltiger Feuerléschschaume anfallen-
den Abfalle unterstutzen. Die entsprechenden chemikalienrechtlichen Anforderungen stellt
das Hintergrundpapier des Umweltbundesamtes zusammen (UBA-2026)3.

Die wesentlichen Inhalte des Arbeitsblatts sind den blau hinterlegten Textboxen sowie
den Tabellen zu entnehmen. Bei Bedarf soll das Arbeitsblatt zeitnah aktualisiert wer-
den.

T Delegierte Verordnung (EU) 2025/1399 vom 5. Mai 2025 zur Anderung des Anhangs | der Verord-nung (EU)
2019/1021 des Europaischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Perfluoroctansaure (PFOA), ihrer Salze
und PFOA-verwandter Verbindungen.

2 Verordnung (EU) 2025/1988 vom 2. Oktober 2025 zur Anderung des Anhangs XVII der Verordnung (EG)
Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlaments und des Rates hinsichtlich per- und polyfluorierter Alkylsubstan-
zen in Feuerldschschaumen.

3 UBA-2026: Umweltbundesamt — UBA (2026): Hintergrundpapier ,Austausch von PFAS-haltigen Feuerldsch-
schaumen®, Stand Februar 2026.
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2 PFAS in Feuerloschschaumen

Das UBA-Hintergrundpapier® zum Austausch von PFAS-haltigen Feuerloschschiaumen be-
schreibt die Stoffgruppe der PFAS, deren Verwendung in Feuerléschschdumen sowie den
chemikalienrechtlichen Hintergrund fur die anstehenden Austauschaktionen. AuRerdem wer-
den Hinweise zur Umstellung auf PFAS-freie Alternativen bei den Anwendern gegeben. All
diese Informationen sind im UBA-Hintergrundpapier Gbersichtlich und gut verstandlich darge-
stellt, so dass in diesem Leitfaden nicht gesondert darauf eingegangen wird. Im Folgenden
wird jedoch zum allgemeinen Verstandnis der Sachlage teilweise daraus wiedergegeben.

21 Verwendung von PFAS in Feuerloschschaumen
Das Bundesinstitut fiir Risikobewertung (BfR) beschreibt die Stoffgruppe der PFAS wie folgt: 4

,Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) sind industriell hergestellte Stoffe, die
nicht in der Natur vorkommen. Chemisch handelt es sich um organische Verbindungen,
bei denen die am Kohlenstoff gebundenen Wasserstoffatome vollstandig (perfluoriert) oder
teilweise (polyfluoriert) durch Fluoratome ersetzt sind. Die Stoffgruppe umfasst gegenwar-
tig mindestens 10.000 verschiedene Verbindungen, 4.730 davon mit bekannter chemi-
scher Struktur.

[...] Die verschiedenen PFAS unterscheiden sich zum einen in der Lange ihrer Kohlen-
stoffketten und zum anderen durch die im Molekul vorhandenen weiteren Strukturen (funk-
tionelle Gruppen), z. B. einer Carboxylgruppe bei den Perfluoralkylcarbonsaduren (PFCA)
oder einer Sulfonatgruppe bei den Perfluoralkylsulfonsduren (PFSA). Bislang sind Perflu-
oroctansaure (PFOA) und Perfluoroctansulfonsaure (PFOS) die am besten untersuchten
Verbindungen. Diese beiden Verbindungen gehdren (zusammen mit anderen verwandten
Verbindungen) zur sogenannten ,,C8-Fluorchemie®.

[...] Seit man die problematischen Eigenschaften von PFOA und PFOS erkannt hat, wer-
den alternativ andere Verbindungen eingesetzt, darunter auch PFAS mit kirzeren perflu-
orierten Kohlenstoffketten, wie beispielsweise Perfluorhexansaure (PFHxA). Aullerdem
sind zahlreiche sogenannte Vorlauferstoffe im Einsatz, zum Beispiel 6:2-Fluortelomeralko-
hol, das in der Umwelt sowie auch in Organismen in schwer abbaubare PFAS, wie z. B.
PFHxA, umgewandelt werden kann. Vorlauferstoffe kbnnen somit zusatzlich zur Exposition
gegenuber schwer abbaubaren PFAS, beispielsweise PFCA und PFSA, beitragen.”

Weitere Informationen zu PFAS stellt eine UBA-Broschure zur Verfugung, z. B. zu den gefahr-
lichen Eigenschaften dieser Stoffe in Bezug auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit.5

PFAS werden in Feuerldschschaumen verwendet, um durch die Bildung eines Wasserfilms
zwischen Brennstoff und Schaum eine schnelle Léschung und somit eine effektive Brandbe-
kampfung zu gewahrleisten®. Die sogenannten wasserfilmbildenden Schaumléschmittel

4 Bundesinstitut fur Risikobewertung — BfR (2023): Gekommen, um zu bleiben: Per- und polyfluorierte Alkylsub-
stanzen (PFAS) in Lebensmitteln und der Umwelt, FAQ des BfR (https://www.bfr.bund.de/cm/343/gekommen-
um-zu-bleiben-per-und-polyfluorierte-alkylsubstanzen-pfas-in-lebensmitteln-und-der-umwelt. pdf).

5 Umweltbundesamt - UBA (2020): PFAS gekommen, um zu bleiben.
6 Vgl. S. 8 UBA-2026.
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(AFFF) werden zum Ldschen von Fliussigkeitsbranden genutzt. Wahrend friiher vor allem
PFOS in den Schaumen eingesetzt worden ist, kommen nun infolge des PFOS-
Verwendungsverbots seit 2011 andere PFAS zum Einsatz, die aber ebenfalls zunehmend re-
guliert werden.”

2.2 Rechtlicher Hintergrund fiir den Austausch PFAS-haltiger
Feuerldschschaume

PFAS sind Gegenstand wachsender Bedenken hinsichtlich ihrer schadlichen Auswirkungen
auf die Umwelt und die Gesundheit. Aufgrund dieser Bedenken haben weltweit Behorden
Mafnahmen ergriffen, um den Einsatz von PFAS zu regulieren (Verbot oder Reduktion). Da-
von sind auch PFAS in Feuerloschmitteln betroffen.®

In der EU sind diese Regelungen im Chemikalienrecht verankert, wobei insbesondere fol-
gende EU-Verordnungen zu beachten sind, die unmittelbar in Deutschland gelten:

e Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung)?
¢ Verordnung (EU) 2019/1021 (POP-Verordnung)®

Das UBA-Hintergrundpapier beschreibt ausfiihrlich den rechtlichen Rahmen fiir Beschrankun-
gen und Verbote mit Bezug zu PFAS-haltigen Léschschaumen.' Eine tabellarische Zusam-
menfassung dieser Ausfiihrungen sowie aktueller Rechtsdnderungen enthalt der Anhang zu
diesem Arbeitsblatt. Danach sind bestimmte Verwendungen folgender PFAS in Feuerlésch-
schaumen nach Ablauf der jeweiligen Fristen verboten, wenn die jeweils festgelegten Kon-
zentrationen an PFAS-Spurenverunreinigungen erreicht oder Uberschritten werden (Details
siehe Anhang):

e PFOA ab 04.12.2025 bis 03.08.2028 mit erhohten Konzentrationsgrenzen
fur Spurenverunreinigungen gem. Anhang | POP-Verordnung (vgl.
letzte Anderungsverordnung')

o PFCA mit seit 04.07.2025 gem. Nr. 68 Anhang XVII REACH-Verordnung

Co-C14
e PFHxA bis zum 10.04.2026, z. B. fiir 6ffentliche Feuerwehren und bis zum
10.10.2029 fir die zivile Luftfahrt gem. Nr. 79 Anhang XVII REACH-
Verordnung

7 Vgl. S. 7 UBA-2026.

8 REACH-Verordnung: Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlaments und des Rates vom
18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe (REACH),
zuletzt gedndert durch Verordnung (EU) 2025/660 vom 1. April 2025.

® POP-Verordnung: Verordnung (EU) 2019/1021 des Européischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019
Uber persistente organische Schadstoffe, zuletzt gedndert durch Delegierte Verordnung (EU) 2025/718 vom 14.
April 2025.

0 Vgl. S. 8 ff. UBA-2026.
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e PFOS seit 2011 und ab 03.12.2025 mit abgesenkten Konzentrationsgren-
zen fur Spurenverunreinigungen gem. Anhang | POP-Verordnung
(vgl. Anderungsverordnung')

o alle ab 23.10.2030 fir alle noch nicht durch andere Beschrankungen ab-
anderen gedeckten PFAS-haltigen Feuerléschschdume mit Ubergangsfristen
PFAS vom 23.10.2026 bis zum 23.10.2035 flr bestimmte Verwendungen

und Sektoren gem. Nr. 82 Anhang XVII REACH-Verordnung (vgl.
Aufnahmeverordnung?)

Diese chemikalienrechtlichen Regelungen beziehen sich dabei je Eintrag auf eine Vielzahl von
Einzelsubstanzen. Zum Beispiel umfasst die Regelung fir den Eintrag ,PFOA® die Perfluorok-
tansaure und all ihre Salze aber auch die PFOA-verwandten Verbindungen, wobei damit die
Vorlauferstoffe'2 der Perfluoroktansaure gemeint sind. Auflerdem ist zu beachten, dass Feu-
erléschschaume Spurenverunreinigungen an den jeweils regulierten PFAS bis zu einer fest-
gelegten Konzentration enthalten dirfen. Das gilt aber nur dann, wenn diese PFAS nicht ab-
sichtlich zugesetzt worden sind (s. Anhang). Die erlaubten Spurenverunreinigungen liegen da-
bei in einem so niedrigen Konzentrationsbereich, dass damit keine technische Wirkung mehr
erzielt werden kann.

Ab dem 23.10.2030 durfen fluorfreie Feuerléschschaume, die aus nach den besten verfug-
baren Techniken gereinigten Ausristungen® stammen, nicht mehr als 50 mg/l fir die Summe
aller PFAS enthalten, wobei diese Sonderregelung nicht fur tragbare Feuerldscher gilt (s. An-
hang und Aufnahmeverordnung?).

Nach Ablauf der Verwendungsfristen ist die fortgesetzte Verwendung der nach Chemikalien-
recht regulierten PFAS-haltigen Schaumléschmittel verboten und nach dem Chemikalienge-
setzi. V. m. der Chemikalien-Sanktionsverordnung?' als Straftat zu ahnden.®

" Delegierte Verordnung (EU) 2025/718 der Kommission vom 14. April 2025 zur Anderung der Verordnung
(EU) 2019/1021 des Europaischen Parlaments und des Rates in Bezug auf Perfluoroctansulfonsaure und ihre
Derivate.

2 Vorlauferstoffe (engl. Precursor) sind polyfluorierte Verbindungen, die bis zu den stabilen perfluorierten Carbon-
und Sulfonsauren abgebaut werden konnen.

13 Europaische Kommission (2025): EU Guidance for transitioning to Fluorine-Free Firefighting Foams.

14 ChemG: Chemikaliengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. August 2013 (BGBI. | S. 3498, 3991),
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. November 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 313) geandert worden ist.

5 ChemSanktionsV: Chemikalien-Sanktionsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Mai 2016
(BGBI. | S. 1175), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 15. Januar 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 11) geandert
worden ist.

6 Vgl. S. 17 UBA-2026.
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3 Abfallrechtliche Einstufung von Abfallen

Bei der Wartung und Reinigung von Feuerldscheinrichtungen bzw. dem Austausch von PFAS-
haltigen Feuerldschschaumen fallen verschiedene PFAS-haltige Abfélle an, die vor der Ent-
sorgung vom Abfallerzeuger bzw. Abfallbesitzer nach den Vorgaben der Abfallverzeichnis-
Verordnung (AVV)'" einer Abfallart zuzuordnen sind.

Die weiteren Anforderungen der Abfallentsorgung hangen u. a. davon ab, ob es sich bei den
Abfallen um gefahrliche Abfélle handelt und ob die Abfélle unter den Artikel 7 der POP-
Verordnung zur Abfallbewirtschaftung POP-haltiger Abfalle fallen. Weiterhin hangt z. B. auch
die Genehmigungsbedurftigkeit einer Abfallbehandlungsanlage nach dem Bundesimmissions-
schutzgesetz (BImSchG)'e von der Gefahrlichkeitseinstufung der dort behandelten Abfalle ab
(s. Kapitel 0).

3.1 Gefahrlichkeitseinstufung nach AVV

Die beim Austausch PFAS-haltiger Feuerléschschaume anfallenden Abfélle sind in der Regel
einem Spiegeleintrag’ im Abfallverzeichnis in der Anlage zur AVV zuzuordnen (s. Tabelle 1).
Deshalb hat der Abfallerzeuger die Entscheidung zu treffen, ob es sich bei den betreffenden
Abfallen um gefahrliche oder um nicht gefahrliche Abfalle nach AVV i. V. m. Anhang Ill der
AbfRRL20 handelt. Dazu missen die im Abfall vorliegenden gefahrlichen Stoffe, deren Einstu-
fung nach CLP-Verordnung?' und deren Gehalt im Abfall bekannt sein. Wenn diese Informati-
onen Uber einen Abfall fehlen oder nur unvollstéandig vorliegen, ist die Gefahrlichkeitseinstu-
fung von Abfallen nicht exakt durchflihrbar. Die LAGA hat deshalb Technische Hinweise zur
Einstufung von Abféllen nach ihrer Gefahrlichkeit verdffentlicht 22. Diese LAGA-Hinweise wur-
den mit Erlass vom 05.03.20212 zur Anwendung in NRW empfohlen.

Aber auch unter Bertcksichtigung der LAGA-Hinweise bestehen weiterhin erhebliche Informa-
tionsdefizite zur Gefahrlichkeitseinstufung der Abfalle, die beim Austausch PFAS-haltiger Feu-
erléschschaume anfallen. Dafur gibt es im Wesentlichen folgende Griinde.

7 AVV: Abfallverzeichnis-Verordnung vom 10. Dezember 2001 (BGBI. | S. 3379), die zuletzt durch Artikel 1 der
Verordnung vom 30. Juni 2020 (BGBI. | S. 1533) geandert worden ist.

8 BImSchG: Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. |
S. 1274; 2021 1 S. 123), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Februar 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 58)
geandert worden ist.

9 Ein Spiegeleintrag im Abfallverzeichnis in der Anlage zur AVV liegt vor, wenn ein Abfall sowohl einem gefahrli-
chen als auch einem nicht gefahrlichen Eintrag zugeordnet werden kann.

20 AbfRRL: Richtlinie 2008/98/EG vom 19. November 2008 tiber Abfalle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien,
zuletzt gedndert durch Verordnung (EU) 2023/1542 vom 12. Juli 2023.

21 CLP-Verordnung: Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 16. Dezember 2008 (iber die Einstufung, Kennzeichnung
und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Anderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und
1999/45/EG und zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, zuletzt geadndert durch Verordnung (EU)
2024/2865 vom 23. Oktober 2024.

22 | AGA-Hinweise: Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Abfall — LAGA (2018): Technische Hinweise zur Einstufung
von Abfallen nach ihrer Gefahrlichkeit, Stand 2024.

23 Erlass des Ministeriums fur Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz zu den Technischen Hin-
weisen der LAGA zur Einstufung von Abfallen nach ihrer Gefahrlichkeit vom 05.03.2021, Az. 61.05.07.08.
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Die jeweiligen Zusammensetzungen der PFAS-haltigen Feuerléschmittel sind haufig als Be-
triebsgeheimnis nur beschrankt 6ffentlich zuganglich, so dass in den Sicherheitsdatenblattern
dieser Produkte bei der Beschreibung der stofflichen Zusammensetzung allgemeine Begriffe
wie ,fluorierte Tenside* genutzt werden, aber keine konkreten PFAS genannt werden. Im Rah-
men einer EU-Studie zur Verwendung von PFAS in Feuerléschschaumen gelang die Identifi-
zierung der verwendeten PFAS im Wesentlichen auf Grundlage von Literaturrecherchen.
Demnach wird geschatzt, dass die in der Vergangenheit sowie die bis heute eingesetzten Feu-
erléschschaume aus mindestens ca. 280 verschiedenen PFAS bestehen kdnnen, von denen
sich lediglich 63 Stoffe eindeutig einer CAS-Nr. zuordnen lieRen.2*

Bezogen auf das Jahr 2018 konnte abgeschatzt werden, dass fliinf Schaummittelproduzenten
ca. 60 — 70 % des gesamten EU-Marktes abdecken und zur Herstellung der Konzentrate und
gebrauchsfertigen Léschmitteln eine Jahresmenge von ca. 335 t an Fluortensiden (PFAS) ein-
gesetzt haben. Dabei hatten im Jahr 2018 zwei PFAS mit der Markenbezeichnung Capstone
A (CAS-Nr. 80475-32-7) und Capstone B (CAS-Nr. 34455-29-3) einen Marktanteil von zusam-
men 11 %, wahrend flr 87 % der eingesetzten PFAS keine Informationen Uber deren Identitat
vorlagen. Die so hergestellten Schaummittel enthielten ca. 0,1 — 45 % fluorierte Tenside. Es
wird ein durchschnittlicher Gehalt an fluorierten Tensiden von ca. 2 — 3 % in PFAS-haltigen
Schaummitteln angenommen.?®

Somit ist nicht genau bekannt, welche PFAS in welcher Konzentration in den jeweiligen Feu-
erléschschaumen vorliegen und wie diese PFAS nach CLP-Verordnung eingestuft sind. Dem-
nach liegen in vielen Fallen erhebliche Wissensdefizite vor, so dass die Gefahrlichkeitseinstu-
fung der Abféalle aus dem Austausch von PFAS-haltigen Feuerléschschaumen nicht ausrei-
chend sicher durchzufuhren ist.

Vor diesem Hintergrund hat die LAGA Empfehlungen zur abfallrechtlichen Einstufung von Ab-
fallen aus dem Austausch von PFAS-haltigen Feuerldschschaumen und der Reinigung von
PFAS-haltigen Feuerloscheinrichtungen veréffentlicht.?

Danach werden aus Griinden der Vorsorge alle flissigen Abfélle aus dem Austausch PFAS-
haltiger Feuerldschschaume als gefahrlicher Abfall eingestuft. Dies gilt auch fir Schaum-
I6schmittel oder Spulwasser unbekannter Herkunft.

Eine Einstufung als nicht gefahrlicher Abfall ist nur dann mdéglich, wenn die betreffenden Ab-
falle nachweislich nicht mit PFAS belastet sind. Dabei gilt ein Abfall als ,nicht PFAS belastet,
wenn darin kein organisch gebundenes Fluor nachzuweisen ist. Um diesen Nachweis zu er-
bringen, ist der Summenparameter AOF im flussigen Abfall nach DIN 38409-59 zu bestim-
men. Ein flissiger Abfall gilt als ,nicht PFAS-belastet‘, wenn der AOF-Wert bei maximal 5 g/
liegt. Die flissigen Abfalle durfen nicht in Gewasser oder die Kanalisation eingeleitet werden.

24 \gl. S. 34 ff. Wood (2020): The use of PFAS and fluorine-free alternatives in fire-fighting foams. final report.
Specific contracts No 07.0203/2018/791749/ENV.B.2 and ECHA/2018/561.

2 Vgl. S. 59 f. Wood-2020.

26 | AGA-Empfehlungen: Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Abfall - LAGA (2025): Umgang mit PFAS-haltigen Ab-
fallen aus Feuerwehrtanks, Feuerléschern und Sprinkleranlagen.
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Z PFAS-haltige Feuerldschschaume und Spllwasser aus der Reinigung von Feuerl6-
scheinrichtungen mit PFAS-haltigen Schaummitteln gelten als gefahrlicher Abfall.
Spiilwasser gelten nur dann als ,nicht PFAS-belastet® und damit als nicht gefahr-
lich, wenn der darin bestimmte AOF-Wert < 5 pgl/l betragt.

c@ Die Einleitung fllissiger Abfalle (Konzentrate, Schaume und Spilwasser) aus War-

tungs-, Reinigungs- und Austauscharbeiten an PFAS-haltigen Feuerléscheinrichtun-

gen in die Kanalisation oder in Gewasser ist nicht zuldassig. Einzelheiten dazu ent-
halten Kapitel 0 und Kapitel 7.

Bei den festen Abféllen aus Reinigung und Wartung PFAS-haltiger Feuerldscheinrichtungen
handelt es sich um verschiedene Gegenstande, die mit dem Schaummittel in Kontakt standen,
z. B. Verpackungen, restentleerte Schaumfeuerléscher, Vorratstanks, Schlduche, Leitungen
oder Dichtungen. Diese Gegenstande kdénnen aus verschiedenen Materialien insbesondere
Kunststoffen, Gummi oder Metallen bestehen. Wenn diese Gegenstinde in Kontakt zum
PFAS-haltigen Feuerléschschaum standen, ist nach bisher vorliegenden Erfahrungen zu er-
warten, dass sich relevante Mengen an PFAS an den Oberflachen der betreffenden Gegen-
stdnde angelagert haben. Deshalb sind diese Gegenstande ebenfalls als gefahrlicher Abfall
einzustufen, wenn nicht nachgewiesen werden kann, dass eine ausreichende Reinigung statt-
gefunden hat. Die Reinigung der betreffenden Gegenstande (festen Abfalle) gilt in der Regel
als ausreichend, wenn der AOF-Wert im Splilwasser aus dem letzten Reinigungsschritt maxi-
mal 5 ug/l betragt.

Z Feste Abfalle (Gegenstande), die in Kontakt zu PFAS-haltigen Schaummitteln bzw.
zu Schaummitteln unbekannter Herkunft standen, werden als gefahrlich eingestuft,
wenn sie nicht ausreichend gereinigt worden sind. Die Reinigung gilt i. d. R. als aus-
reichend, wenn der AOF-Wert im Spullwasser aus dem letzten Reinigungsschritt ma-
ximal 5 pg/l betragt (Mindestanforderungen an die Abwassereinleitung enthalt Kapi-
tel 7).

é} Der Abfallerzeuger (Anlagenbetreiber) sollte die Ergebnisberichte zur Abfallanalytik
aufbewahren, um jederzeit die vorgenommenen Gefahrlichkeitseinstufungen belegen
Zzu kénnen.

é} AulRerdem sollte der Anlagenbetreiber alle Analysenberichte und Unterlagen zur Kla-
rung der Frage, welche PFAS in welcher Konzentration in den betreffenden Feuer-
I6schschaumen vorlagen, aufbewahren, um jederzeit den ordnungsgeméafen Aus-
tausch belegen zu kénnen.
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3.2 Abfallbewirtschaftung nach POP-Verordnung

Abfalle gelten als POP-Abfalle, wenn sie persistente organische Schadstoffe (POP) enthalten,
die in Anhang IV der POP-Verordnung aufgefiihrt sind. Die Verunreinigung von Abfallen mit
POP nach Anhang IV der POP-Verordnung ist méglichst zu vermeiden. Dies betrifft z. B. die
Vermischung von POP-Abfallen mit anderen Abfallen. POP-Abfalle unterliegen grundsatzlich
den Anforderungen zur Abfallbewirtschaftung nach Artikel 7 der POP-Verordnung, wenn die
POP-Konzentration im Abfall die jeweils in Anhang IV der POP-Verordnung genannte Kon-
zentrationsgrenze Uberschreitet.?” Einzelheiten dazu enthalt die LAGA-Vollzughilfe zur Umset-
zung der POP-Verordnung in der Abfallwirtschaft2.

3.21 POP-haltige Abfalle (POP-Abfall)
Folgende PFAS sind im Anhang IV der POP-Verordnung aufgefihrt (s. Anhang):
e PFOS: Perfluoroctansulfonsaure (PFOS) und ihre Derivate

e PFOA: Perfluoroctansaure (PFOA), ihre Salze und PFOA-verwandte Verbindun-
gen

e PFHxS: Perfluorhexansulfonsdure (PFHxS), ihre Salze und PFHxS-verwandte
Verbindungen

Solange nicht eindeutig nachgewiesen ist, dass die in Anhang IV der POP-Verordnung ge-
nannten PFAS inklusive deren Salze und Vorlauferverbindungen unterhalb der dort genannten
Konzentrationsgrenzen liegen, sind die betreffenden Abfalle gemals den Anforderungen des
Artikels 7 der POP-Verordnung zu entsorgen. Bei den PFAS-haltigen Abfallen aus dem Aus-
tausch von Feuerléschschaumen handelt es sich im Allgemeinen um POP-Abfalle, denn der
chemikalienrechtlich vorgeschriebene Austausch betrifft PFAS, die u. a. in Anhang IV der
POP-Verordnung genannt sind, z. B. Substanzen aus der Gruppe der PFOA.

Z Ohne Nachweis, dass im jeweiligen Abfall keine der in Anhang IV der POP-
Verordnung genannten PFAS, deren Salze und Vorlauferverbindungen unterhalb der
dort jeweils genannten Konzentrationsgrenzen vorliegen, gelten PFAS-haltige Abfalle
aus dem Austausch PFAS-haltiger Feuerldschschdume grundsatzlich als POP-
Abfille und sind nach den Anforderungen gem. Artikel 7 der POP-Verordnung zu ent-
sorgen.

27 Vgl. Art. 7 i.V.m. Anhang IV und V der POP-Verordnung.

28 L AGA-Mitteilung 41: Mitteilung der Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 41 (2024): Vollzugshilfe zur
Umsetzung der abfallrechtlichen Vorgaben der EU-POP-Verordnung.
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3.2.2 Entsorgung der POP-Abfalle

Dementsprechend sind die in den Abfallen aus dem Austausch von Feuerléschschaumen ent-
haltenen PFAS so zu entsorgen, dass sie unumkehrbar umgewandelt oder zerstért werden.
Im Fall der PFAS besteht lediglich die Option der Stoff-Zerstérung, da keine anderen unum-
kehrbaren Umwandlungsverfahren bekannt sind. Dabei konnen die Abfalle vorbehandelt wer-
den, um PFAS vom Abfall abzutrennen, sofern die abgetrennten PFAS anschlieRend zerstort
werden und der verbleibende Abfall keine POP-Eigenschaften mehr aufweist. Zusatzlich kon-
nen im Vorfeld der Vorbehandlung oder der Zerstérung der PFAS auch Verfahren der Umver-
packung und zeitweiligen Lagerung durchgefiihrt werden.

Fur die Entsorgung von POP-Abfallen sind grundsatzlich nur bestimmte Entsorgungsverfahren
nach Anlage 1 und Anlage 2 KrWG?° zulassig (kursiv: LANUK-Kommentar):*®

e D9 Chemisch-physikalische Behandlung (nur als Vorbehandlung fiir D 10)
e D10 Verbrennung an Land (i. d. R in Sonderabfallverbrennungsanlagen - SAV)

¢ R 1 Hauptverwendung als Brennstoff 0. a. Mittel der Energieerzeugung (fiir PFAS
in Feuerléschschdumen nicht zutreffend)

e R4 Verwertung/Rickgewinnung von Metallen und Metallverbindungen aus Ruck-
standen der Eisen- und Stahlerzeugung oder anderen metallurgischen Pro-
zessen, ausgenommen PCB-haltige Abfélle (fir hier anfallende POP-
Metallabfélle nicht zutreffend, da keine Rlickstédnde aus metallurgischen Pro-
zessen)

Beseitigungs- oder Verwertungsverfahren, die eine Verwertung, Wiedergewinnung, Rickge-
winnung oder Wiederverwendung der PFAS flhren kénnen, sind ohne Ausnahme verboten.3

In Bezug auf die Entsorgung der PFAS-haltigen Abfalle aus Feuerléschschaumen fallt die Ver-
wertung als Brennstoff (R 1) offensichtlich aus. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kann allein
die Beseitigung in einer Sonderabfallverbrennungsanlage (D 10) eine weitgehende Zerstoérung
der PFAS gewahrleisten (s. Kapitel 5.3.1). Als Vorbehandlung zur Verbrennung kénnen PFAS
insbesondere aus den PFAS-haltigen Spulwassern abgetrennt werden (D 9). Dabei muss in
jedem Fall die anschlieliende Beseitigung der abgetrennten PFAS nach D 10 sichergestellt
sein. Aullerdem durfen die verbleibenden Spulwasser nicht mehr mit PFAS belastet sein (s.
Kapitel 3.1).

Z Die in POP-Abfillen enthaltenen PFAS, sind in Sonderabfallverbrennungsanlagen
zu zerstoren (D 10). Dazu ist eine chemisch-physikalische Vorbehandlung (D 9)
der PFAS-haltigen Abfalle erlaubt, wenn die dabei abgetrennten oder aufbereiteten
PFAS anschlieRend mittels D 10 zerstért werden. Verfahren der Umverpackung und
zeitweiligen Lagerung zur Vorbereitung der Verfahren D 9 bzw. D 10 sind erlaubt. Ein
Recycling der PFAS ist verboten.

29 Vgl. Art. 7 Abs. 2i.V.m. Anhang V, Teil 1 POP-Verordnung.

30 KrWG: Kreislaufwirtschaftsgesetz vom 24. Februar 2012 (BGBI. | S. 212), das zuletzt durch Artikel 5 des Ge-
setzes vom 2.Marz 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 56) geandert worden ist.

31 vgl. Art. 7 Abs. 3 POP-Verordnung.
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3.2.3 Nachweis der Entsorgung von POP-Abfallen

Die POP-Verordnung schreibt vor, dass es MaRnahmen zur Uberwachung und Rickverfolg-
barkeit der POP-haltigen Abfélle geben muss.32 Da die betroffenen PFAS-Abfélle in der Regel
als gefahrliche Abfalle eingestuft sind, ist das Nachweisverfahren gem. Nachweisverordnung
durchzufiihren. Die Regelungen zum Nachweisverfahren im Rahmen der freiwilligen Rick-
nahme von PFAS-haltigen Schaumfeuerléschern beschreibt Kapitel 5.5.

Uber die ordnungsgemaRe Entsorgung der PFAS-haltigen POP-Abfille nach den An-
forderungen der POP-Verordnung sind Nachweise und Register gemal NachwV zu
fuhren.

32 vqgl. Art. 7 Abs. 6 POP-Verordnung.
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4 Abfalle aus dem Austausch PFAS-haltiger Feuer-
Idschschaume

Die aktuell zu entsorgenden Feuerléschschaume enthalten i. d. R. PFAS, wobei die Produkte
im Allgemeinen nicht entsprechend gekennzeichnet sind. Erst seit ca. 2 Jahren werden zu-
nehmend PFAS-freie Schaume eingesetzt, die haufig Uber einen Hinweis wie ,fluorfrei* oder
,ohne Zusatz von PFAS* verfiigen.?® Dabei bedeutet dieser Hinweis, dass das Produkt keine
absichtlich zugesetzten PFAS enthalt und ggf. vorhandene Spurenverunreinigen an chemika-
lienrechtlich beschrankten PFAS jeweils unterhalb der zulassigen Konzentrationsgrenze lie-
gen (s. Anhang).

PFAS-haltige Feuerléschschaume mussen ggf. aufgrund der o. g. chemikalienrechtlichen Ver-
wendungsverbote ausgetauscht werden (s. Kapitel 2.2). Sie kdnnen auch bei anderen Umbau-
, Wartungs- und Reinigungsarbeiten an Feuerldéscheinrichtungen als Abfall anfallen. Bei den
Feuerldscheinrichtungen kann es sich um Handfeuerléscher, stationare Feuerléscheinrichtun-
gen oder Einrichtungen der Feuerwehren handeln. In allen Fallen entstehen dabei flissige
Abfalle aus Schaumkonzentraten, Schaum-Wassergemischen (Premix) und Spllwassern (s.
Tabelle 1). In der Regel entstehen beim Léschmittelaustausch aber auch feste Abfalle in Form
von Verpackungen, Tanks und anderen Gegenstanden (s. Tabelle 2).

Im Weiteren werden die bei den verschiedenen Feuerldscheinrichtungen anfallenden PFAS-
haltigen Abfélle dargestellt und anschlieend eine Zuordnung dieser Abfalle zu den entspre-
chenden Abfallarten nach Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) vorgenommen.

4.1 Abfalle aus der Behandlung von Schaumfeuerloschern

Handfeuerldscher sind nach Art der Léschmittel in unterschiedliche Typen eingeteilt, von de-
nen in der Regel lediglich die ,Schaumfeuerldscher’ PFAS-haltige Léschmitteln beinhalten.
Dabei weisen die Léschmittelbezeichnung ,Schaum® und die Kombination der Brandklassen
LA* fur Feststofforande und ,B“ fur Flussigkeitsbrande i. d. R. auf PFAS-haltige Feuerlésch-
schdume hin. Die mit ,PFAS-freien“ Schaumen betriebenen Schaumléscher sind meist ent-
sprechend gekennzeichnet.3?

Bei den Schaumfeuerldschern wird zwischen Schaum-Tuben-Feuerléschern und Dauerdruck-
feuerldschern mit einem Wasser-Schaum-Gemisch (Premix) unterschieden. Die Schaum-Tu-
ben-Feuerléscher verwenden eine separate und verschlossene Kartusche oder Tube mit dem
Schaumkonzentrat, die erst durch Aktivieren des Handloschers zur Schaumbildung gedffnet
wird. Premix-Léscher enthalten dagegen bereits das fertige Wasser-Schaum-Gemisch, das
bei Betatigen des Handléschers verschdumt wird.

Z Im Allgemeinen enthalten lediglich Handfeuerldscher des Typs ,Schaumfeuerl6-
scher“ PFAS-haltige Loschmittel. Nur von den als ,PFAS-frei“ gekennzeichneten
Schaumfeuerléschern kann angenommen werden, dass darin keine relevanten PFAS-
Mengen vorliegen. Alle anderen Schaumfeuerldscher gelten als PFAS-haltig.

33 Bundesverband Brandschutz-Fachbetriebe e.V. — bvbf (2024): Merkblatt ,Schaum in Feuerldschern und PFAS-
Regulierung.
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Bei der Behandlung von Schaumfeuerldschern mit dem Ziel, die darin enthaltenen PFAS-
haltigen Schaume zu entfernen und die Feuerldscher zu reinigen, fallen in der Regel folgende
Abfalle an (siehe Tabelle 1,Seite 17 und Tabelle 2, Seite 18):

e PFAS-haltige Schaumkonzentratkartuschen

o PFAS-haltiges Schaum-Wasser-Gemische (Premix)

e PFAS-haltige Schaumkonzentrate

o PFAS-haltiges Spulwasser

e Restentleerte, nicht gereinigte Feuerloscher (PFAS-haltig)

e Verpackungen und Behalter (PFAS-haltig)

¢ Nicht PFAS-belastetes Spulwasser aus dem letzten Splilgang
e Ausreichend gereinigte Feuerldéscher

4.2 Abfalle beim Austausch von Feuerloschschaumen in
stationaren Feuerloschanlagen

In bestimmten gewerblichen und industriellen Anlagen sind stationare Feuerléschanlagen vor-
geschrieben. Wenn diese Anlagen mit Feuerldschschaumen arbeiten, kommen derzeit haufig
PFAS-haltige Schaume zum Einsatz.

Beim Austausch der PFAS-haltigen Feuerldschschaume in diesen stationaren Feuerldschan-
lagen muss eine grundliche Reinigung der Anlage stattfinden, nachdem der PFAS-haltige
Schaum vollstandig entleert worden ist. Dies ist erforderlich, da die vormals verwendeten
PFAS noch an den Wandungen der Anlagenteile angelagert sind und nachtraglich wieder frei-
gesetzt werden kdnnen (Rebound-Effekt). Ohne ausreichende Reinigung kénnten die neu ein-
geflllten PFAS-freien Schaume so stark kontaminiert werden, dass sie chemikalienrechtlich
wieder als PFAS-haltig einzustufen sind, wenn die jeweiligen Konzentrationsgrenzen fir zu-
l&ssige Spurenverunreinigungen erreicht oder uUberschritten werden (s. Anhang). Die Reini-
gung der Anlage gilt als ausreichend, wenn das Spullwasser des letzten Reinigungsgangs die
erforderlichen Konzentrationsgrenzen fur zuldssige Spurenverunreinigungen nach Chemika-
lienrecht einhalt. Fur diese spezielle Art der Anlagenreinigung hat die EU inzwischen einen
entsprechenden (englischsprachigen) Leitfaden veroffentlicht34.

Bei einer Umstellung auf PFAS-freie Loschmittel kdnnte ein Umbau der Anlage erforderlich
sein, so dass neben den Spulldsungen ggf. auch Anlagenteile zur Entsorgung anstehen.3

Beim Austausch PFAS-haltiger Schaume in stationaren Feuerldscheinrichtungen fallen i. d. R.
folgende Abfalle an (s. Tabelle 1, Seite 17 und Tabelle 2, Seite 18):

e PFAS-haltige Schaumkonzentrate

o Schaum-Wasser-Gemische (Premix)

e PFAS-belastetes Spilwasser

o Nicht PFAS-belastetes Spllwasser aus dem letzten Splilgang
e PFAS-kontaminierte Anlagenteile aus dem Umbau

e Verpackungen, Behalter, z. B. Tanks (PFAS-haltig)

34 Europaische Union (2025): EU Guidance for transitioning to Fluorine-Free Firefighting Foams.
3 vgl. S. 18 ff. UBA-2026.
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4.3 Abfalle beim Austausch von Feuerloschschaumen bei
Feuerwehren

Im Bereich der Feuerwehren kénnen Uberlagerte Feuerléschschaume zu entsorgen sein. Dar-
Uber hinaus sind grundsatzlich auch Feuerwehren zum Austausch der PFAS-haltigen Feuer-
I6schschaume gem. Chemikalienrecht (s. Kapitel 2.2 und Anhang) verpflichtet.

Dabei sind in der Regel Lagerbestande und Tankinhalte an PFAS-haltigen Schaummitteln
auszutauschen. Dies gilt ggf. auch fur die mobilen Tanks in den Feuerldschfahrzeugen. Wie
bei den oben genannten Feuerldscheinrichtungen ist auch bei den Feuerwehren darauf zu
achten, dass alle Gegenstande, z. B. Tanks, mit Kontakt zu den PFAS-haltigen Schaumen
ausreichend gereinigt werden, bevor die Anlage neu befillt wird. Dies ist erforderlich, um eine
Kontamination des neu eingefullten Léschschaums mit den an den Wandungen anhaftenden
LAI-PFAS® zu vermeiden. Im Einzelfall hat die Feuerwehr zu entscheiden, ob die jeweiligen
Gegenstande ggf. nicht gereinigt, sondern ebenfalls ausgetauscht und als PFAS-haltiger Ab-
fall entsorgt werden sollen.

Bei den Feuerwehren fallen in der Regel folgende Abfélle an (s. Tabelle 1 und Tabelle 2):

e PFAS-haltige Schaumkonzentrate

o Schaum-Wasser-Gemische (Premix)

e PFAS-haltiges Spulwasser

¢ Nicht PFAS-belastetes Splilwasser aus dem letzten Spuilgang
e PFAS-haltige Anlagenteile, z. B. Tanks und Schlduche

e Verpackungen, Behalter (PFAS-haltig)

4.4 Zuordnung der Abfalle zu Abfallarten nach AVV

Die beim Austausch PFAS-haltiger Feuerléschschaume in den verschiedenen Feuerldschein-
richtungen entstandenen flissigen und festen Abfalle werden im Folgenden den Abfallarten
im Abfallverzeichnis der AVV zugeordnet. Dabei ist festzustellen, dass mit Ausnahme der Ver-
packungen insbesondere fur die festen Abfalle keine offensichtlich zutreffenden Eintrage im
Abfallverzeichnis der AVV zu finden sind.

Die festen Abféalle aus der Behandlung von PFAS-haltigen Handfeuerloschern entstehen in
der Regel in daflr zugelassen Anlagen, so dass fir diese Abféalle grundsatzlich das AVV-
Kapitel 19 (Abfalle aus der Abfallbehandlung...) zutreffend ist. Im Gegensatz dazu stellt die
Wartung und Reinigung stationarer oder mobiler Feuerléscheinrichtungen, mit dem Ziel die
darin enthaltenen PFAS-Schaume auszutauschen, keine Abfallbehandlung dar, sondern kann
im weitesten Sinne als bauliche Malihahme an einer Anlage gewertet werden. Deshalb kénnen
die dabei anfallenden festen Abfalle hilfsweise Abfallarten aus dem AVV-Kapitel 17 (Bau- und
Abbruchabfalle...) zugeordnet werden.

Die Abfallartenzuordnung der betreffenden fliissigen Abfalle stellt Tabelle 1 dar, wahrend Ta-
belle 2 die Abfallarten fir die betreffenden festen Abfalle auflistet. Die Kriterien zur Gefahrlich-
keitseinstufung dieser Abfalle beschreibt Kapitel 3.1.

Um die geordnete und Uberprifbare Entsorgung der PFAS-haltigen Abfalle sicherzustellen,
sind diese Abfalle zusatzlich zur AVV-Abfallart als ,PFAS-haltig“ zu bezeichnen. Neben der
obligatorischen Angabe der PFAS in der Deklarationsanalyse, kann im Entsorgungsnachweis
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vorzugsweise in der ,Verantwortlichen Erklarung“ unter ,3. betriebsinterne Bezeichnung“ der
Eintrag ,PFAS-haltig“ vorgenommen werden. AuRerdem kann diese erforderliche, zusatzliche
Angabe bei behordlich zu bestatigenden Entsorgungsnachweisen in die Nebenbestimmungen
zum Entsorgungsnachweis aufgenommen werden. Im Begleitschein sollte fur die zusatzliche
Angabe das Feld ,Frei fir Vermerke® genutzt werden.

2

Neben dem Abfallschlissel und der Abfallbezeichnung sind alle PFAS-haltigen Abfalle
zusitzlich als ,,PFAS-haltig*“ zu bezeichnen, um die ordnungsgemalie Entsorgung
dieser Abfalle sicherzustellen. Dazu sind entsprechende Angaben in der Deklarations-
analyse und Verantwortlichen Erklarung der Entsorgungsnachweise sowie im Begleit-
schein einzutragen.

Tabelle 1 Abfallarten gem. AVYV fir fliissige Abfélle beim Austausch PFAS-haltiger Feuerléschschaume

oder Feuerldschschdumen unbekannter Herkunft28

Fliissiger Abfall

Abfall-

Abfall ich
schliissel bfallbezeichnung

Schaumkonzentrate und Schaum-Wassergemische (Premix)

Schaumkonzentrate

Kartusche mit Schaumkonzentrat 16 10 01*

wassrige flussige Abfalle, die gefahrliche
Stoffe enthalten

Schaum-Wasser-Gemische (Premix)

Spiilwasser aus Reinigungsprozessen

Spllwasser aus Reinigung der

wassrige fliissige Abfalle, die gefahrliche

16 10 01*
Feuerldscheinrichtung, AOF > 5 ug/| 6100 Stoffe enthalten
Spllwasser aus Reinigung der 16 10 02 wassrige flissige Abfalle mit Ausnahme
Feuerloscheinrichtung, AOF < 5 pgl/l derjenigen, die unter 16 10 01 fallen

In der Praxis wird bei der Entsorgung PFAS-haltiger Feuerléschschaume teilweise folgende
Abfallart verwendet, z. B. aufgrund der Angaben in entsprechenden Sicherheitsdatenblattern
der jeweiligen Produkte, wobei diese Zuordnung nicht als ,falsch zu bewerten ist:

16 03 05*  organische Abfélle, die gefahrliche Stoffe enthalten (aus der AVV-Gruppe

,16 03 Fehlchargen und ungebrauchte Erzeugnisse®)

Die Zuordnung der Schaumkonzentrate und Schaum-Wassergemische zum Ab-
fallschlissel 16 10 01* in Tabelle 1 basiert auf einem Beschluss des Abfalltechnikaus-
schusses der LAGA (ATA) vom 11./12. Juni 2013 zur Regeleinstufung von als Abfall
anfallenden Léschmitteln.3¢ Daher sollte im Sinne eines einheitlichen Vollzugs bevor-
zugt der Abfallschliissel 16 10 01* bei der Entsorgung von Abfallen aus Feuerldsch-
schaumen verwendet werden.

3 Beschluss des Abfalltechnikausschusses der LAGA (ATA) auf der 81. ATA-Sitzung vom 11./12. Juni 2013 in
Eisenach zu TOP 3.8 ,Einstufung von Léschmitteln nach der AVV*.
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Tabelle 2 Abfallarten gem. AVYV fiir feste Abfélle beim Austausch PFAS-haltiger Feuerléschschdume oder
Feuerléschschaumen unbekannter Herkunft2®
Feste Abfille i Abfallbezeichnung Glaclls o il
schliissel schliissel | nung
Hauptkomponente Metalle Kunststoffe, Gummi

Handfeuerl6scher, Verpackungen, Behalter

Nicht behandelte Schaumfeuerléoscher, PFAS-haltig oder Schaumart unbekannt

Schaum-
feuerloscher

16 05 04*

gefahrliche Stoffe enthal-
tende Gase in Druckbehal-
tern (einschlief3lich Halonen)

Restentleerte Behilter (vollstand

ig entleert, nicht gereinigt)

Verpackungen wie

Verpackungen, die Rickstande gefahrlicher Stoffe enthalten

liche Stoffe verunreinigt sind

Kanister, IBC 150110 oder durch gefahrliche Stoffe verunreinigt sind
Verpackungen, die Rick-

Restentleerter . | stande gefahrlicher Stoffe

Schaumfeuer- 150110 N A

l6scher enthalten oder durch gefahr-

Nachweislich ausreichend gereinigte Behalter (nicht PFAS-belastet)

Verpackungen wie

191202

Eisenmetalle

Kunststoff und

feuerloscher

Kanister, IBC 191203 Nichteisenmetalle 191204 Gummi
Entleerte u. gerei-
nigte Schaum- 191202 Eisenmetalle A

Anlagenteile aus Wartungs- oder Austauscharbeiten an stationdaren PFAS-haltigen Feuer-
I6scheinrichtungen und bei Feuerwehren

Rohre, Schlduche, Dichtungen, Tanks und andere Anlagenteile mit Kontakt zu PFAS-
haltigen Schaumen oder Schaumen unbekannter Art

Nicht gereinigt

Metallabfalle, die durch

Glas, Kunststoff
und Holz, die ge-
fahrliche Stoffe

PFAS belastet)

(PFAS-belastet) 17 04 09 ggfghrllghe Stoffe verun- 17 02 04* | enthalten __oder
reinigt sind durch gefahrliche
Stoffe verunreinigt
sind
Ausreichend .
. . 17 04 05 Eisen und Stahl
gereinigt (nicht 17 04 xx (ie nach Metall) 17 02 03 | Kunststoff

Tanks aus Feuerlé6schfahrzeugen

Restentleert,

gefahrliche Bauteile mit Ausnahme derjenigen, die unter

PFAS belastet)

nicht gereinigt 1601 21 16 01 07 bis 16 01 11, 16 01 13 und 16 01 14 fallen
Ausreichend .

- . 16 01 17 Eisenmetalle
gereinigt (nicht 16 01 18 Nichteisenmetalle 16 01 19 | Kunststoffe

ten sein kdnnen.3%

In der Regel werden Schaumldscher (wie auch die Feuerloschschaume selbst) als
gefahrliche Abfalle eingestuft, da neben PFAS auch andere gefahrliche Stoffe enthal-
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5 Entsorgung

Die gefahrlichen PFAS-haltigen Abfélle sind gleichzeitig auch als POP-haltige Abfalle im Sinne
der POP-Verordnung zu bewerten, wenn keine anderslautenden Nachweise vorliegen. An die
Entsorgung dieser Abfélle sind besondere Anforderungen zu stellen (s. Kapitel 3.2).

Die Entsorgung POP-haltiger Abfalle muss ohne unnétige Verzégerung erfolgen, um die Ge-
fahr von Emissionen auf ein Minimum zu beschranken. Im Regelfall sollen direkte Entsor-
gungsverfahren gewahlt werden. Bei der Entsorgung von Abfallen, die POP gem. Anhangs IV
der POP-Verordnung enthalten, ist das Zerstérungsgebot zu beachten.?” Vor der Entsorgung
der POP-haltigen Abfélle kann eine Vorbehandlung notwendig sein, z. B. um die POP abzu-
trennen und die erforderliche Zerstérung der abgetrennten POP im nachfolgenden substanzi-
ellen Behandlungsschritt zu gewahrleisten.

Vor diesem Hintergrund wird im Folgenden die Entsorgung der beim Austausch PFAS-haltiger
Feuerldschmittel anfallenden flissigen und festen PFAS-haltigen Abfélle dargestellt.

5.1 Entsorgung der flussigen Abfalle

Bei Wartungs-, Reinigungs- und Austauscharbeiten an PFAS-haltigen Feuerldscheinrichtun-
gen fallen in der Regel flissige, PFAS-haltige Abfélle an (s. Kapitel 0). Ohne anderslautende
Nachweise gelten PFAS-haltige, flissige Abfélle als gefahrliche Abfalle im Sinne der AVV so-
wie als POP-Abfalle im Sinne der POP-Verordnung (s. Kapitel 3).

Aufgrund der hohen Stabilitdt kbnnen PFAS nach dem aktuellen Stand der Technik lediglich
durch eine Verbrennung ab 1.100°C weitgehend zerstort werden.? Daher sind die flissigen
PFAS-haltigen Abfalle in der Regel in einer dafir zugelassenen Sonderabfallverbrennungsan-
lage (s. Kapitel 5.3.1) zu entsorgen. Im Fall der PFAS-haltigen Spulwasser kann ggf. eine
Abtrennung der PFAS mittels dafir geeigneter Verfahren in einer chemisch-physikalischen
Behandlungsanlage (s. Kapitel 0) durchgefiihrt werden, wobei die dabei abgetrennten PFAS
anschlieltend einer Sonderabfallverbrennungsanlage (SAV) zuzufiihren sind. Die behandelten
Abwasser durfen anschlieend nur dann eingeleitet werden, wenn mindestens die Anforde-
rungen gemaf Kapitel 7 eingehalten werden.

@ Abwassereinleitung: Die Einleitung flissiger Abféalle (Konzentrate, Schaume und

Spulwasser) aus Wartungs-, Reinigungs- und Austauscharbeiten an PFAS-haltigen

Feuerléscheinrichtungen in die Kanalisation oder in ein Gewasser ist nicht zuldssig.
Einzelheiten dazu enthalten Kapitel 0 und Kapitel 7.

87 Vgl. S. 19 f. LAGA-Mitteilung 41 und Art. 7 Abs. 2 POP-Verordnung.

% Vgl. S. 20 LAGA-Mitteilung 41 und Art. 7 Abs. 2 POP-Verordnung.

39 Vgl. S. 21 ECHA-2023: Europaische Chemikalienagentur - ECHA (2023): Appendix to the Background Docu-
ment to the Opinion on the Annex XV dossier proposing restrictions on Per- and polyfluoroalkyl substances

(PFAS) in firefighting foams. ECHA/RAC/RES-0-0000007226-75-01/F. ECHA/SEAC/RES-0-0000007299-62-
01/F.
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Nachweislich ,nicht PFAS-belastete” Abfalle gelten als nicht gefahrliche Abfalle im Sinne der
AVV (s. Kapitel 3.1) und sind auch keine POP-Abfalle. Diese als nicht gefahrlich eingestuften,
flissigen Abfalle sind ohne Einschrankung des Entsorgungsverfahrens in einer daflr zugelas-
senen chemisch-physikalische Behandlungsanlage (CPB) zu entsorgen.

Die Entsorgung der flissigen Abfalle aus Wartungs-, Reinigungs- und Austauscharbeiten an
PFAS-haltigen Feuerloscheinrichtungen fasst Tabelle 3 zusammen.

Tabelle 3

PFAS-haltigen Feuerldscheinrichtungen

Entsorgungswege fiir flissige Abfalle aus Wartungs-, Reinigungs- und Austauscharbeiten an

Fliissiger Abfall

Abfall-
schliissel

Abfallbezeichnung

Entsorgungsverfahren+
und -weg

Schaumkonzentrate und Schaum-Wassergemische (Premix)

Schaumkonzentrate

Kartusche mit Schaum-
konzentrat

Schaum-Wasser-
Gemische (Premix)

16 10 01*

wassrige flissige Abfalle, die
gefahrliche Stoffe enthalten

D 10 in SAV (Sonderabfall-
verbrennungsanlage)

Spiilwasser aus Reinigungsprozessen

Spulwasser aus Reinigung

wassrige flissige Abfalle, die

Direkt oder abgetrennte
PFAS nach Vorbehandlung:

D 10 in SAV

AOF < 5 ugl/l

unter 16 10 01 fallen

der Feuerl6scheinrichtung, |16 10 01* gefahrliche Stoffe enthalten Vorbehandlung fiir D 10 zur

AOF > 5 ugl/l PFAS-Abtrennung:
D 9 in CPB (Chemisch-
Physikalische Behandlungs-
anlage)

Spllwasser aus Reinigung wassrige flissige Abfalle mit

der Feuerléscheinrichtung, |16 10 02 | Ausnahme derjenigen, die CPB

40 Bei POP-Abfallen vorgeschriebenes Entsorgungsverfahren gem. Art. 7 Abs. 2 i. V. m. Anhang V, Teil 1 POP-

Verordnung.
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5.2 Entsorgung der festen Abfalle

Alle Gegenstande oder Anlagenteile aus Feuerldscheinrichtungen, die in direktem Kontakt mit
den PFAS-haltigen Schaumen standen, gelten als PFAS-belastet und sind damit als gefahrli-
cher Abfall und als POP-Abfall einzustufen (s. Kapitel 3). Dies gilt ebenso fiir entsprechendes
Verpackungsmaterial oder Behalter, die im Rahmen der Reinigungsprozesse oder fur Lage-
rung und Transport der flissigen PFAS-haltigen Abfalle genutzt worden sind.

Erst wenn diese Gegenstande oder Anlagenteile ausreichend gereinigt worden sind, gelten
sie als ,nicht PFAS-belastet” und konnen als nicht gefahrlicher Abfall eingestuft werden. Die
ausreichend gereinigten Abfalle sind zudem keine POP-Abfalle. Die Reinigung gilt als ausrei-
chend, wenn der AOF-Wert im Spulwasser des letzten Reinigungsgangs unterhalb von 5 ug/I
liegt (s. Kapitel 3.1).

Die Hinweise zur Entsorgung der gefahrlichen, festen Abfalle werden abhangig vom Haupt-
bestandteil ,Kunststoff bzw. ,Gummi“ oder ,Metall* gegeben.

Tabelle 4 enthalt eine Zusammenfassung der Entsorgungsoptionen fir PFAS-haltige, feste
Abfalle, die im Folgenden erlautert werden.

5.2.1 Kunststoffabfalle

Die als gefahrlich einzustufenden Verpackungen, Spul-, Lager- oder Transport-Behalter
oder Anlagenteile aus Kunststoff bzw. Gummi sollen in der Regel der Sonderabfallverbren-
nung (SAV) zugefihrt werden (s.

Tabelle 4). Ansonsten waren diese Gegenstande soweit zu reinigen, dass sie als ,,nicht PFAS-
belastet* gelten kénnen. Erfahrungen zeigen, dass Anlagenteile wie Schlduche und Dichtun-
gen schwer zu reinigen sind*' und dabei vergleichsweise gro’e Mengen an PFAS-belastetem
Spllwasser entstehen. Deshalb ist im Allgemeinen die direkte Entsorgung der Kunststoffab-
falle in einer SAV die bessere Option.

PFAS-belastete Kunststoffabfalle sollten mdglichst der Sonderabfallverbrennung zu-
gefuhrt und nicht weiter gereinigt werden.

5.2.2 Metallabfille

Im Gegensatz zu den Kunststoffabféllen sind die beim Austausch von PFAS-haltigen Feuer-
I6schschaumen in den verschiedenen Feuerldscheinrichtungen entstehenden Metall-Abfalle
nach einer Reinigung grundsatzlich besser zu recyceln oder wiederzuverwenden. Das bei der
Reinigung anfallende Spullwasser ist separat zu entsorgen (s. Kapitel 5.1). Folgendes ist bei
der Entsorgung der Metallabfélle zu beachten:

o Ohne weitere Reinigung gelten Metallgegenstande mit Kontakt zu den PFAS-haltigen
Schaummitteln als gefahrlicher Abfall und sind zur Zerstérung der anhaftenden PFAS
einer entsprechenden thermischen Behandlung zuzufihren.

41 Vvgl. S. 18 UBA-2026.
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Fir eine Wiederverwendung oder ein Metallrecycling sind die Metallgegenstande in
dafir zugelassenen Anlagen entsprechend zu reinigen, um die anhaftenden PFAS zu
entfernen, wobei folgende Grundsatze gelten:

o Eine Wiederverwendung vom Metallgegenstanden zum gleichen Zweck ist grund-
satzlich mdglich, wenn sie soweit gespiilt worden sind, dass sie als ,nicht PFAS
belastet” gelten kdnnen (s. Kapitel 3.1).

o Ein Recycling in entsprechenden Hochtemperaturéfen zur Rickgewinnung von Ei-
senmetallen (T > 1.300 °C) ist moglich, wenn die Metallgegenstande mindestens
einmal umgespllt worden sind und anschlief3end tropffrei transportiert werden kén-
nen. Dabei soll das PFAS-haltige Schaummittel moglichst vollstandig entfernt wer-
den. Die vermutlich an den Wandungen haftenden PFAS werden in den metallur-
gischen Ofen der Eisen- und Stahlindustrie zerstért. Die so gereinigten Metallab-
falle gelten als nicht gefahrlicher Abfall. Das entstehende Spullwasser ist i.d.R. als
gefahrlicher Abfall (AS 16 10 01*) einzustufen und entsprechend zu beseitigen (s.
Kapitel 5.1).

Darlber hinaus wird flr bestimmte Metallabfélle auf Folgendes hingewiesen:

Schaumfeuerloscher

Schaumfeuerléscher (AS 16 05 04*) sind in einer daflir zugelassenen Anlage zu be-
handeln, so dass die dabei anfallenden PFAS-haltigen Schaumkonzentrate oder
Premix-Schaum-Wassergemische (AS 16 10 01*) separat beseitigt werden koénnen.
Die Gehause der Schaum-Tuben-Feuerléscher kdnnen nach der Entnahme der unbe-
schadigten Schaumkartusche wiederverwendet werden, so dass sie i.d.R. nicht als Ab-
fall anfallen. Sollen diese Abfalle dennoch entsorgt werden, kénnen sie als nicht ge-
fahrlicher Abfall (AS 1912 02) zur Metall-Rickgewinnung verwertet werden.
Die restentleerten Premix-Feuerldscher gelten ohne weitere Reinigung als gefahrlicher
Abfall zur Hochtemperaturbehandlung (AS 15 01 10*). Fur deren Wiederverwendung
oder Metall-Recycling gelten die 0.g. grundsatzlichen Regelungen.

Anlagenteile aus Metall

Sollten Anlagenteile erst im Nachgang der Anlagenreinigung im Rahmen des PFAS-
Schaum-Austausches durch die vor Ort tatige Fachfirma als Abfall anfallen, kénnen
diese Anlagenteile als ausreichend gereinigt gelten und damit direkt dem Metall-Re-
cycling zugeftihrt werden (AS 17 04 xx).

Verpackungen und Behalter

PFAS-belastete Kleingebinde (15 01 10¥) sollten direkt der Sonderabfallverbrennung
zugefuhrt werden, da ansonsten vergleichsweise viel PFAS-haltiges Spulwasser zur
Entsorgung (SAV, CPB) entstehen wirde.

Abwassereinleitung: PFAS-haltige Spilflissigkeiten dirfen keinesfalls in die Kanali-
sation oder in Gewasser eingeleitet werden, da PFAS biologisch nicht abgebaut wer-
den kénnen und nur weitergehende MalRnahmen zur Abwasser-(vor)-behandlung eine
gewasservertragliche Einleitung gewahrleisten kénnen.
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Tabelle 4 Zusammenfassung der Entsorgungsoptionen fiir PFAS-haltige, feste Abfalle

Abfall- Abfall- Entsor-
Feste Abfille N Entsorgung .

schliissel schliissel |gung
Hauptkomponente Metalle Kunststoffe, Gummi

Handfeuerléscher, Verpackungen, Behalter

Nicht behandelte Schaumfeuerléscher, PFAS-haltig oder Schaumart unbekannt

Schaum-

1 4*
feuerloscher 6050

Behandlung zur Beseitigung der
PFAS-Schaume und Reinigung der
Schaumldscher

Restentleerte Verpackungen, Behilter (entleert, nicht gereinigt)

Verpackungen wie

Kanister, IBC 150110 vorzugsweise SAV
Restentleerter Reinigung zur Abtrennung und
separaten Entsorgung von PFAS,
Schaumfeuer- 1501 10* . A
l6scher dann zur Wiederverwendung oder
zum Metallrecycling, ansonsten SAV
Nachweislich ausreichend gereinigte Verpackungen, Behalter (nicht PFAS-belastet)
Verpackungen wie (|19 12 02 Verwer-
Kanister, IBC 191203 | /ewertung 191204 g
Entleerte u.
Wied d der Metall-
gereinigte Schaum- |19 12 02 ' e.rverwen ting oder ieta A.
B recycling
feuerldscher

einrichtungen und bei Feuerwehren

Anlagenteile aus Wartungs- oder Austauscharbeiten an stationaren PFAS-halt. Feuerl6sch-

Rohre, Dichtungen, Tanks u. andere Anlagenteile mit Kontakt zu PFAS-haltigen Schaumen
oder Schaumen unbekannter Art (in Klammern: Abfallschliissel fiir Tanks aus Feuerlosch-

fahrzeugen)

Reinigung zur Abtrennung und VOrZUQS
nicht gereinigt, 17 04 09* separaten Entsorgung von PFAS, 17 02 04* weiseg
PFAS-belastet (16 01 21*) | dann zur Wiederverwendung oder (16 01 217%) SAV

zum Metallrecycling, ansonsten SAV
ausreichend 170405

ereinigt, nicht 17,04 xx Verwertun 170203 ) Verwer-
gFAs S(—::Iastet (16 01 17 g (16 01 19) |tung
16 01 18)
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5.3 Entsorgungsanlagen

Insbesondere die flissigen, PFAS-haltigen Abfalle, die beim Austausch der PFAS-haltigen
Feuerldschschdume entstehen, gelten ohne entsprechende Nachweise als gefahrlicher Abfall
und als POP-Abfall (s. Kapitel 3). Die PFAS-haltigen Schaume sind daher in einer Sonderab-
fallverbrennungsanlage (D 10) zu beseitigen. PFAS-haltige Spulwasser kénnen in einer che-
misch-physikalischen Behandlungsanlage einer Vorbehandlung zur Abtrennung der PFAS un-
terzogen werden (D 9). Die jeweiligen Anforderungen an die Sonderabfallverbrennung (SAV)
sowie die chemisch-physikalische Behandlung (CPB) werden im Folgenden dargestellt.

5.3.1 Sonderabfallverbrennungsanlagen (SAV)

Nach derzeitigem Kenntnisstand kénnen PFAS durch Verbrennung bei Temperaturen ab
1.100°C zu Uber 99% zerstort werden. In der Regel erfolgt deshalb die Verbrennung der ge-
fahrlichen, PFAS-haltigen Abfalle in Sonderabfallverbrennungsanlagen (SAV), die Uber eine
entsprechende Zulassung fur die Entsorgung von Abféllen unter dem betreffenden Abfall-
schllssel verfligen.#2 Sonderabfallverbrennungsanlagen, die in NRW fiir die thermische Be-
handlung der oben genannten Abfallarten zugelassen sind, kdnnen tber die 6ffentlich zugang-
liche Informationsplattform AIDA4 ermittelt werden. Darliber hinaus stehen grundsatzlich auch
SAV in anderen Bundeslandern zur Verfugung.

Allerdings ist nicht jede entsprechend zugelassene SAV bereit, die PFAS-haltigen Feuerldsch-
schdume anzunehmen. Die Ablehnung dieser Abfélle ergibt sich haufig aus anlagenspezifi-
schen Griinden, z. B. Problemen bei der Aufgabe wegen der schaumartigen Konsistenz oder
aufgrund der bei der Verbrennung entstehenden korrosiven Rauchgase, die fluorwasserstoff-
haltig sind.

Deshalb kann es zu Kapazitatsengpassen kommen, wenn zeitweise vergleichsweise grolte
Mengen an PFAS-haltigen Abfallen zu entsorgen sein sollten. Dies kann ggf. zu Wartezeiten
bei der Annahme dieser PFAS-haltigen Abfalle flihren, so dass ggf. eine entsprechende Zwi-
schenlagerung einzuplanen ist.

Abfallerzeuger oder Abfallbesitzer sollten sich im Vorfeld mit dem jeweiligen Entsor-
gungsunternehmen abstimmen, ob und unter welchen Bedingungen die PFAS-
haltigen Abfalle vom Entsorger angenommen werden kénnen.

42 Vgl. S. 23 ECHA-2023 und S. 74 Wo0d-2020.
43 AIDA - Informationsplattform Abfall in NRW.
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5.3.2 Chemisch-Physikalische Behandlungsanlage (CPB)

Bei der chemisch-physikalischen Behandlung PFAS-haltiger Spllwasser werden die darin ent-
haltenen PFAS nicht zerstort. Vielmehr handelt es sich dabei um einen Vorbehandlungsschritt
(D 9) mit dem Ziel, PFAS aus den Spilwassern abzutrennen. Die nach der PFAS Abtrennung
verbleibenden Spulwasser konnen ggf. nach der Behandlung als Abwasser eingeleitet werden.
Die bei der Behandlung anfallenden und mit PFAS-angereicherten Abfalle sind anschlielend
in der SAV zu beseitigen (D 10).44

@ Die Spiilwasserreinigung ist ausreichend, wenn nach der Behandlung und vor der
Einleitung mindestens die in Kapitel 7 aufgeflihrten Konzentrationsgrenzen einge-
halten werden:

e Summe PFOA, PFOS, PFHxS, PFNA < 0,3 pg/l und
e  Summe der gemessenen PFAS < 1 ug/l sowie
e AOF-Wert <5 pgl/l.

Ggf. konnen strengere Anforderungen an die Abwassereinleitung zu stellen sein (Er-
lduterungen s. Kapitel 7).

Damit das Behandlungsziel erreicht werden kann, muss die betreffende CPB Uber entspre-
chende PFAS-RUlckhaltetechnik verfligen. Dabei werden zur PFAS-Abtrennung insbesondere
Verfahren auf Basis von Aktivkohle, lonenaustausch sowie Membranverfahren eingesetzt. Es
ist zwischen stationdren und mobilen Anlagen zur chemisch-physikalischen Behandlung der
PFAS-haltigen Spulwasser zu unterscheiden.

Stationare Anlagen

Das beim Austausch PFAS-haltiger Feuerldschschaume anfallende Spilwasser wird in geeig-
neten Behaltern, z. B. IBC, gesammelt und anschlieBend zu einer CPB-Anlage transportiert,
die fur die entsprechende Abwasserbehandlung zur PFAS-Abtrennung zugelassen ist.

Diese Anlagen behandeln i. d. R. verschiedene wassrige PFAS-haltige Abfalle in unterschied-
licher Zusammensetzung. Neben den Spulwassern sind dies z. B. Loschwasser oder spezielle
Industrieabwasser. Fir eine ausreichende PFAS-Abtrennung ist in diesen CPB-Anlagen in der
Regel ein mehrstufiger Aktivkohlefilter ggf. auch in Kombination mit lonenaustauschern erfor-
derlich. AuRerdem kann je nach Abwassermatrix zusatzlich das Verfahren der Umkehrosmose
eingesetzt werden, mit dem auch kurzkettige PFAS vergleichsweise gut abzutrennen sind. Der
Leitfaden zur Behandlung PFAS-haltiger Industrieabwasser des Bayrischen Landesamtes flr
Umwelt (LfU) gibt einen Uberblick Uber entsprechende Verfahren, Entwicklungsstéande und
Hersteller 5.

44 Vgl. S. 39 ECHA-2023.

45 LfU-2022: Bayerisches Landesamt fir Umwelt — LfU (2022): Leitfaden zur Behandlung PFAS-haltiger Industrie-
abwasser.
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Der Behandlungserfolg hangt neben der eingesetzten Technologie auch von den optimal ein-
gestellten Prozessbedingungen ab, z. B. pH-Wert, Temperatur und Zusammensetzung der zu
behandelnden Abfalle. In der Regel werden kurzkettige PFAS mittels Aktivkohle und lonentau-
scher weniger gut zurtickgehalten als durch Umkehrosmose.

Um ein Durchbrechen der PFAS zu verhindern, sind die mit PFAS beladenen Aktivkohlen oder
lonenaustauscherharze ggf. in kurzen Zeitabstanden auszutauschen. Die vollstandige Rege-
neration der beladenen Adsorbentien (Aktivkohle, lonenaustauscherharze) ist nicht méglich
oder sehr komplex.

Die Regeneration PFAS-beladener Aktivkohle 1auft in der Regel nicht vollstandig ab und es ist
nicht abschliefiend untersucht, inwieweit die dabei freigesetzten PFAS in der nachfolgenden
thermischen Abgasnachbehandlung ausreichend zerstort werden“. Die nicht mehr verwend-
baren PFAS-beladenen Aktivkohlen sind in Sonderabfallverbrennungsanlagen (SAV) zu ent-
sorgen.

Erschopfte lonenaustauscherharze kénnen ausgetauscht oder regeneriert werden. Im Ver-
gleich zum Austausch ist die Regeneration PFAS-beladener Harze sehr aufwandig und er-
zeugt salzhaltiges und hochbelastetes Regeneratabwasser, das destruktiv behandelt werden
muss (SAV). Aufgrund dieser komplexen Regenerierung sind viele dieser lonentauscher der-
zeit auf den Einfachbetrieb ausgelegt.*

Bei der Umkehrosmose fallen PFAS-haltige Konzentrate zur Entsorgung in der SAV an.

@ Eine vollstdndige Regeneration der beladenen Adsorbentien ist nicht mdglich oder
sehr komplex. Die PFAS-haltigen Riickstande der Abwasserbehandlung wie Aktiv-
kohle, lonenaustauscherharze oder Regeneratabwasser sowie Konzentrate sollen in
einer Sonderabfallverbrennungsanlage entsorgt werden. Zudem schreibt die POP-
Verordnung vor, dass im Anschluss an eine Vorbehandlung die abgetrennten PFAS

zu zerstoren sind.

Mobile CPB

Die beim Austausch der PFAS-haltigen Feuerldschschaume anfallenden Spulwasser kdnnen
ggf. auch vor Ort in einer mobilen Anlage chemisch-physikalisch behandelt werden. Diese
mobilen Anlagen sind speziell auf die Behandlung dieser Abwasser ausgelegt. Dabei werden
die Spulwasser im ersten Behandlungsschritt mit einem speziellen Fallungsmittel versetzt, so
dass ein gewisser PFAS-Anteil durch Fallung und Flockung Uber eine Filteranlage aus dem
Spllwasser abgetrennt werden kann. Das so vorgereinigte Spulwasser wird anschlielend
Uber gestufte Aktivkohlefilter ggf. auch in Kombination mit lonenaustauschern soweit gereinigt,
dass die gereinigten Abwasser in die betriebliche Kanalisation eingeleitet werden dirfen.

46 Vgl. S. 43 ECHA-2023.
47 Vgl. S. 17 LfU-2022.
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In Abstimmung mit der zustédndigen Wasserbehoérde hat der Betreiber der Feuerldscheinrich-
tung im Vorfeld dieser Mallnahmen zu prifen, welche Anforderungen bei der Einleitung der
gereinigten Spulwasser einzuhalten sind. Sollte der betreffende Betrieb Uber die Erlaubnis zur
Direkteinleitung in ein Gewasser nach § 57 WHG* verfiigen, ist diese spezielle Einleitung
damit i. d. R. nicht abgedeckt, denn es handelt sich dabei nicht um das Ublicherweise im Re-
gelbetrieb anfallende Abwasser (vgl. § 1 Absatz 2 AbwV+#). Die Indirekteinleitung in 6ffentli-
che Abwasseranlagen unterliegt grundsatzlich dem kommunalen Satzungsrecht, so dass die
Anforderungen der ortlich geltenden kommunalen Entwasserungssatzung einzuhalten sind.
Dabei ist z. B. zu prifen, welche Anzeige- bzw. Genehmigungspflichten fiir die Einleitung flls-
siger Stoffe in die oOffentliche Abwasseranlage zu beachten sind (vgl. § 58 Absatz 1 LWG
NRW® j. V. m. § 55 Absatz 3 WHG).

Die anfallenden PFAS-haltigen Fallungsschlamme, die PFAS-beladene Aktivkohle und lonen-
tauscherharze sind in einer Sonderabfallverbrennungsanlage zu entsorgen.’

@ Im Fall der Vor-Ort-Spiilwasserbehandlung hat der Betreiber der Feuerloschein-

richtung rechtzeitig im Vorfeld der Austauchmaflnahmen Kontakt zur zustandigen

Wasserbehdrde aufzunehmen, um die Einleitanforderungen an das gereinigte Spuil-
wasser abzustimmen.

Die zustandige Wasserbehorde sollte bei der Genehmigung dieser Einleitungen min-
destens die in Kapitel 7 genannten Anforderungen stellen. Strengere Anforderungen
sind ggf. zum vorsorgenden Trinkwasser- bzw. Gewasserschutz erforderlich.

48 WHG: Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes
vom 22.Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 409) geandert worden ist.

49 AbwV: Abwasserverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Juni 2004 (BGBI. | S. 1108, 2625),
zuletzt gedndert durch Artikel 1 der Verordnung vom 17. April 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 132).

50 LWG NRW: Wassergesetzes fir das Land Nordrhein-Westfalen in der Neufassung vom 29.12.2021.
51 vgl. S. 47 ff. ECHA-2023.
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5.4 Nachweisverfahren fiur die Entsorgung gefahrlicher Abfélle

Fur die Entsorgung gefahrlicher Abfalle gelten grundsatzlich die Nachweispflichten gemaf
§ 50 KrWG sowie die Registerpflichten gem. § 49 KrWG i. V. m. den Regelungen der Nach-
weisverordnung (NachwV)2. Weitergehende Erlauterungen zum Nachweisverfahren gem.
NachwV sind der LAGA-Mitteilung 275 zu entnehmen.

Der Erzeuger gefahrlicher Abfalle hat beim Nachweisverfahren im Wesentlichen Folgendes zu
beachten.

Nachweispflichten

Grundsatzlich hat der Abfallerzeuger eine Vorabkontrolle der geplanten Entsorgung vorzuneh-
men (Entsorgungsnachweis) und sich im Rahmen der Verbleibskontrolle die jeweils durchge-
fihrte Entsorgung bescheinigen zu lassen (Begleit- oder Ubernahmeschein). Dabei sind u. a.
folgende Sonderregelungen zu beachten:

¢ Kleinmengenerzeuger (§ 2 Abs. 2 NachwV)

Kleinmengenerzeuger ist ein Erzeuger nur dann, wenn die Summe aller gefahrlichen
Abfalle (bezogen auf alle als geféahrlich eingestuften Abfallschliissel), die an allen
seinen Standorten zusammen jahrlich anfallen, die Grenze von 2 Tonnen nicht
ubersteigt.

Im Ergebnis sind Kleinmengenerzeuger, unabhangig davon, ob sie Abfalle selbst zu
einer Entsorgungsanlage beférdern oder von einem Einsammler abholen lassen, von
der Vorabkontrolle ausgenommen, d. h. es muss kein Entsorgungsnachweis gefiihrt
werden. Jedoch bleibt die Pflicht zur Verbleibskontrolle bestehen, d. h. Ubernahme-
scheine sind zu flihren. Kleinmengenerzeuger sind dabei nicht zur Angabe einer Er-
zeugernummer im Ubernahmeschein verpflichtet und damit auch nicht zur Einholung
einer solchen Nummer bei der zustandigen Erzeugerbehérde. 5

¢ Sammelentsorgungsnachweis (§ 9 NachwV)

Der Abfallerzeuger muss nicht selbst einen Entsorgungsnachweis zur Vorabkontrolle
fuhren, wenn er den Sammelentsorgungsnachweis eines geeigneten Einsammlers nut-
zen kann. Dies ist grundsatzlich méglich, wenn an einem Standort des Erzeugers
nicht mehr als 20 Tonnen Abfall je Abfallart und Kalenderjahr anfallen (§ 9 Abs. 1
Satz 1 Nr. 4 NachwV)%. Bei der Sammelentsorgung erhalt der Abfallerzeuger einen
Ubernahmeschein zur Verbleibskontrolle. Der Abfallerzeuger hat dafiir eine Erzeuger-
nummer von der zustandigen Erzeugerbehoérde einzuholen (Umweltamt des Kreises,
der kreisfreien Stadt oder Bezirksregierung).

52 NachweisV: Nachweisverordnung vom 20. Oktober 2006 (BGBI. | S. 2298), die zuletzt durch Artikel 5 der Ver-
ordnung vom 28. April 2022 (BGBI. | S. 700) geéndert worden ist.

53 LAGA-Mitteilung 27: Mitteilung der Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 27 (2009): Vollzugshilfe
zum abfallrechtlichen Nachweisverfahren.

5 Vgl. Rn. 81-83 LAGA-Mitteilung 27.

% Ausnahme von dieser ,20-t-Grenze“: Bei der Sammelentsorgung von nicht gefahrlichen POP-haltigen Abfallen
im Sinne von § 2 POP-Abfall-UberwV entfallt fiir den einzelnen Abfallerzeuger die Begrenzung auf maximal 20 t
je Abfallart im Kalenderjahr und Standort (s. § 4 Abs. 1 Satz 3 POP-Abfall-UberwV).
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e Einzelentsorgungsnachweis (§ 3 Abs. 1 NachwV)
Wenn der Abfallerzeuger weder die Kleinmengenregelung noch die Sammelentsor-
gung in Anspruch nehmen kann, muss er selbst den Entsorgungsnachweis zur Vorab-
kontrolle fuhren. In diesem Fall erfolgt die Verbleibskontrolle anhand von Begleitschei-
nen. Entsorgungsnachweise und Begleitscheine sind dabei im elektronischen Nach-
weisverfahren (eANV) zu fuhren.

Ein Abfallerzeuger in Bezug auf Handfeuerléscher kann die freiwillige Riicknahme des jewei-
ligen Herstellers oder Lieferanten in Anspruch nehmen, wenn dieser Uber eine entsprechende
behdrdliche Feststellung verfligt (s. Kapitel 5.5). In diesem Fall sollte sich der Abfallerzeuger
diese Feststellung zeigen lassen und sich die Ruckgabe der Feuerldscher bescheinigen las-
sen, um den ordnungsgemafen Verbleib der Abfall-Léscher belegen zu kénnen. In der Regel
werden dafiir Ubernahmescheine verwendet. Andere Praxisbelege wie Wiegescheine sind
ebenfalls geeignet.

Regqisterpflichten

Unter anderem haben die Erzeuger gefahrlicher Abfalle ein Register Uber die durchgefiihrten
Entsorgungen zu fiihren. Kleinmengenerzeuger und Erzeuger, die Abfélle Gber einen Sam-
melentsorgungsnachweis entsorgen, haben die fir sie bestimmten Ausfertigungen der Uber-
nahmescheine spatestens zehn Kalendertage nach Erhalt in die Register einzustellen. Dabei
hat die Ablage getrennt nach Abfallarten und in zeitlicher Reihenfolge zu erfolgen (§ 24 Abs.
3 NachwV).

Der Einsammler hat sein Register zusatzlich auch elektronisch (§ 25 Abs. 3 NachwV) zu flh-
ren. Dies bedeutet im Ergebnis, dass der Ubernahmeschein elektronisch entsprechend den
Vorgaben der §§ 17 ff. NachwV einschliel3lich der Angaben des Erzeugers (ohne elektronische
Signatur des Erzeugers) zu erstellen, zu signieren und in das Register einzustellen ist.

Werden Handfeuerldscher im Rahmen der freiwilligen Ricknahme (s. Kapitel 5.5). an den je-
weiligen Hersteller oder Lieferanten zurliickgegeben, so hat der Abfallerzeuger dariber ein
Register zu fihren. Die Dokumente zur Verbleibskontrolle bestehen dabei in der Regel aus
Praxisbelegen wie Wiegescheinen oder Ubernahmescheinen.

Sollte der Abfallerzeuger die betreffenden Abfélle Gber Entsorgungshachweis und Begleit-
schein im eANV entsorgen, wird auch das Register elektronisch gefihrt und kann i. d. R. aus
dem jeweiligen DV-Programm abgerufen werden.

Nachweis gemal POP-Verordnung

AuRerdem schreibt die POP-Verordnung vor, dass die Uberwachung und Rickverfolgbarkeit
der POP-Abfalle sicherzustellen ist.® Diese EU-rechtliche Anforderung ist mit dem Nachweis-
verfahren und den Registerpflichten bei der Entsorgung gefahrlicher Abfalle erfillt. Deshalb
sind in der Regel bei der Entsorgung PFAS-haltiger Feuerléschschaume von allen Beteiligten
Nachweise und Register zu flhren.

5 Vgl. Art. 7 Abs. 6 EU-POP-Verordnung.
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5.5 Freiwillige Rucknahme von Handfeuerléschern

Nach Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) kdnnen Hersteller und Vertreiber die von ihnen selbst
hergestellten oder vertriebenen Handfeuerldscher im Rahmen der Produktverantwortung
grundsatzlich freiwillig zuricknehmen. Dies muss zuvor bei der zustandigen Behdrde formlos
angezeigt werden.%’

Die zustandige Behdrde ist abhangig vom Sitz des jeweiligen Unternehmens im Allgemeinen
die untere Umweltschutzbehoérde des jeweiligen Kreises oder der kreisfreien Stadt. Sollte das
betreffende Unternehmen eine Anlage nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
mit Zustandigkeit einer Bezirksregierung betreiben, so ist die jeweilige Bezirksregierung auch
fur die Bearbeitung der Anzeige zur freiwilligen Rucknahme gefahrlicher Abfalle zustandig.
Wenn die gesetzlichen Voraussetzungen® erfillt sind, stellt die Behoérde fest, dass die ange-
zeigte Rucknahme von Abfallen in Wahrnehmung der Produktverantwortung erfolgt.

Die zustandigen Behorden sollen im Fall der angezeigten Riicknahme gefahrlicher Abfélle den
Hersteller oder Vertreiber von der Nachweispflicht gem. § 50 KrWG auf Antrag befreien, wenn
die erforderlichen Bedingungen erflllt sind. Dabei kann die Ruckgabe oder Entsorgung von
Bedingungen abhangig machen werden, um die umweltvertragliche Verwertung und Beseiti-
gung sicherzustellen.® Aufgrund der gegenliber dem Hersteller oder Vertreiber ausgespro-
chenen Befreiung sind Erzeuger, Besitzer, Sammler, Beférderer oder Entsorger, die die be-
treffenden Abfélle an den Hersteller oder Vertreiber zurlickgeben oder in dessen Auftrag ent-
sorgen, bis zum Abschluss der Ricknahme der Abfalle von der Nachweispflicht gem. § 50
KrwG befreit.

Zudem gilt im Rahmen der angezeigten freiwilligen Riicknahme grundsatzlich die Ausnahme
von der Erlaubnispflicht fir den Transport gefahrlicher Abfalle, wobei diese auch behérdlich
angeordnet werden konnte.® Die Registerpflichten der Entsorger, Erzeuger, Besitzer sowie
Sammler, Beférderer, Handler und Makler gefahrlicher Abfalle gem. § 49 KrWG bleibt beste-
hen.

Vor diesem Hintergrund sollten die zustandigen Behdrden sicherstellen, dass der Nachweis
Uber die ordnungsgemalie Entsorgung der PFAS-haltigen Schaumfeuerléscher und aller bei
deren Behandlung anfallenden PFAS-haltigen Abfalle GUber den gesamten Entsorgungsweg
bis zur abschlielenden Verbrennung in einer Sonderabfallverbrennungsanlage sichergestellt
ist.

Nur wenn das zuriicknehmende Unternehmen Uber eigene zugelassenen Anlagen zur Be-
handlung der Schaumléscher verfugt, um die darin enthaltenen PFAS-haltigen Schaume zum
Zweck der ordnungsgemalien Entsorgung zu entnehmen, dirfen entsprechende Zerlege-,
Entleerungs- Umfull- oder Reinigungsprozesse durchgefuhrt werden. Ansonsten hat sich das
zuricknehmende Unternehmen zugelassener Dritter zu bedienen.

Ausnahme ist allein das Offnen von Schaum-Tuben-Feuerléschern, um die separate und in-
takte Schaumkartusche zu entnehmen. Diese Schaumkartuschen diirfen anschlielRend nicht

o

7 Vgl. § 26 K'WG.

8 Vgl. § 26 Abs. 3 KIWG.

9 Vgl. § 26a KrWG.

60 \Vgl. § 12 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 Anzeige- und Erlaubnisverordnung — AbfAEV.

o

a
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gedffnet und die darin enthaltenen PFAS-Schaumkonzentrate in andere Behalter umgefillt
werden, wenn diese Unternehmen nicht Gber die hierfir geltende bau- oder immissionsschutz-
rechtliche Genehmigung (s. Kapitel 0) und die zugelassenen Riickhalteeinrichtungen gem.
Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV)®' verfugens2.
Vielmehr sind die entnommenen Schaumkartuschen ungeéffnet in geeigneten Behaltern zu
sammeln, so dass keine Flissigkeiten austreten kénnen. Diese Behalter mit Schaumkartu-
schen sind entweder direkt oder Uiber einen Dritten der Sonderabfallverbrennung zuzufiihren.

@ Unternehmen, die PFAS-haltige Handfeuerldscher gem. § 26 KrWG freiwillig zurtick-
nehmen, sindi. d. R. keine Entsorgungsunternehmen, die tber eine Genehmigung zur
Behandlung gefahrlicher Abfalle verfigen. Diese Ricknehmer mussen sich zur ord-
nungsgemafien Entsorgung der Abfalle aus PFAS-haltigen Feuerléschern i. d. R. ge-
eigneter Dritter bedienen. Dabei ist der gesamte Entsorgungsweg bis zur endgtiltigen
Entsorgung der PFAS-haltigen Abfalle llickenlos zu belegen.

61 AwSV: Verordnung iiber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen vom 18. April 2017 (BGBI. |
S. 905), die durch Artikel 256 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBI. | S. 1328) geandert worden ist.

62 \/erschiedenen Sicherheitsdatenblattern zu Feuerldschschaumen, auch zu fluorfreien Schaumen, ist zu entneh-
men, dass diese Produkte i.d.R. mindestens der WGK 1 (schwach wassergefahrdend) zugeordnet sind. PFOA
und deren Ammoniumsalz gehéren gemaf Umweltbundesamt zur WGK 3 (stark wassergefahrdend).
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6 Genehmigung einer Anlage zur Behandlung von Hand-
feuerloschern

Anlagen zur Behandlung von Handfeuerldschern mit dem Ziel, die darin enthaltenen Lésch-
mittel flr eine separate Entsorgung zu entnehmen und die Feuerldscher ggf. zur Wiederver-
wendung oder zur weiteren Verwertung zu reinigen, benétigen dazu eine entsprechende bau-
und ggf. immissionsschutzrechtliche Genehmigung. Neben der Abfallbehandlung konnten
auch die Lagerung und ggf. der Umschlag von Abfallen in der Anlage genehmigungsrechtlich
von Bedeutung sein.

Eine Behandlungsanlage fir Handfeuerldscher kann unter eine der in

Tabelle 5 genannten Nummern gemaf Anhang 1 der 4. BImSchVs? fallen. Dementsprechend
sind folgende Genehmigungsverfahren durchzufihren:

e G: Genehmigungsverfahren gemaR § 10 BImSchG#* (mit Offentlichkeitsbeteiligung)
e V: Vereinfachtes Verfahren gemaR § 19 BImSchG (ohne Offentlichkeitsbeteiligung)

Tabelle 5 Auszug aus Anlage 1 der 4. BImSchV mit Bezug zu Behandlungsanlagen fur Handfeuerldscher

Anlage
gemal
Verfah -

Nr. Anlagenbeschreibung aret anrens Art. 10
der RL
2010/75/EU

Anlagen zur sonstigen Behandlung, ausgenommen Anla-

8.11.2 | gen, die durch die Nummern 8.1 bis 8.10 erfasst werden, mit
einer Durchsatzkapazitat von

8.11.2.1 | gefahrlichen Abfallen von 10 Tonnen oder mehr je Tag, G E

8.11.2.2 gefahrllchefn Abfillen von 1 Tonne bis weniger als Vv
10 Tonnen je Tag,

81124 nicht gefahrlichen Abféllen, soweit nicht durch die Nummer Vv

"7 18.11.2.3 erfasst, von 10 Tonnen oder mehr je Tag;
Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Abfallen, auch so-
weit es sich um Schldmme handelt, ausgenommen die zeit-

8.12 weilige Lagerung bis zum Einsammeln auf dem Gelande der
Entstehung der Abfalle und Anlagen, die durch Nummer 8.14
erfasst werden bei

8.12.1 | gefahrlichen Abfallen mit einer Gesamtlagerkapazitat von

63 4. BImSchV: Verordnung liber genehmigungsbedtirftige Anlagen in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.
Mai 2017 (BGBI. | S. 1440), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBI. 2024 |
Nr. 355) geéndert worden ist.

64 BImSchG: Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. |
S. 1274; 2021 1 S. 123), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr.
348) geandert worden ist.
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Anlage
gemal
Verfahrens-

Nr. Anlagenbeschreibung art Art. 10
der RL
2010/75/EU

8.12.1.1 | 50 Tonnen oder mehr, G E

8.12.1.2 | 30 Tonnen bis weniger als 50 Tonnen, \Y

nicht gefahrlichen Abfallen mit einer Gesamtlagerkapazitat

8.12.2 \Y

von 100 Tonnen oder mehr,
Anlagen zum Umschlagen von Abféllen, ausgenommen An-
lagen zum Umschlagen von Erdaushub oder von Gestein, das

8.15 bei der Gewinnung oder Aufbereitung von Bodenschéatzen an-

fallt, soweit nicht von Nummer 8.12 oder 8.14 erfasst, mit ei-
ner Kapazitat von
8.15.1 |10 Tonnen oder mehr gefahrlichen Abféllen je Tag, G
8.15.2 1 Tonne bis weniger als 10 Tonnen gefahrlichen Abfillen Vv
o je Tag,
8.15.3 | 100 Tonnen oder mehr nicht gefahrlichen Abféllen je Tag; |V

G = Genehmigungsverfahren gemaR § 10 BImSchG (mit Offentlichkeitsbeteiligung), V = Vereinfachtes Verfahren
gemaR § 19 BImSchG (ohne Offentlichkeitsbeteiligung), E = Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie gem.
§ 3 4. BImSchV

@ Anlagen zur Behandlung von Handfeuerléschern sind nach Baurecht zu genehmigen
bzw. missen Uber eine baurechtliche Genehmigung verfligen.

@% Darliber hinaus kann abhangig von den jeweiligen Kapazitaten fiir die Errichtung und
den Betrieb der unter Nr. 8 in Anhang 1 der 4. BImSchV genannten Abfallbehand-
lungsanlagen eine Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz erfor-
derlich sein.
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Abfélle aus dem Austausch PFAS-haltiger Feuerléschschaume

7 Abwassereinleitungen

Da in der Abwasserverordnung (AbwV)& keine konkreten Anforderungen fiir die Direkt- und
Indirekteinleitung von Abwasser in Bezug auf PFAS gestellt werden, hat NRW per Erlass®®
entsprechende Orientierungswerte®” eingefiihrt. Diese Orientierungswerte aus dem Jahr 2014
werden derzeit (2026) aktualisiert, wozu das LANUK im August 2025 einen fachlichen Berichte
erarbeitet hat. Darin wird u.a. vorgeschlagen, den Umfang der PFAS-Einzelstoffe bei der Un-
tersuchung der einzuleitenden Abwasser zu erweitern, wobei die vorhandenen Orientierungs-
werte weiter gelten sollen. Der erweiterte PFAS-Untersuchungsumfang ergibt sich aufgrund
wasserrechtlicher Anderungen und der in NRW vorliegenden Erfahrungen, z. B. zu den in Feu-
erléschschaumen verwendeten PFAS.

Demnach sollen in behandelten Spulwassern aus dem Austausch PFAS-haltiger Feuerldsch-
schaume zusatzlich mindestens sechs weitere PFAS-Einzelstoffe bestimmt und zusatzlich bei
der Summenbildung der bisher gemessenen 14 PFAS-Einzelstoffe berlcksichtigt werden.
Diese nunmehr 20 PFAS-Einzelstoffe dirfen in Summe den Orientierungswert von 1 pg/l nicht
Uberschreiten (vgl. Tabelle 6). Aulterdem wird in Anlehnung an die Trinkwasserverordnung
vorgeschlagen, die Gruppe der zwei ,wesentlichen PFAS® um zwei weitere Einzelstoffe
(PFHxS, PFENA) zu erweitern und die Summenkonzentration im behandelten Spulwasser unter
Beibehaltung des Orientierungswertes auf < 0,3 ug/l zu begrenzen.

Die in Tabelle 6 genannten PFAS werden oder wurden nach vorliegenden Erkenntnissens®
vergleichsweise haufig zur Herstellung von Feuerldschschdumen verwendet und kdnnen da-
her auch in Spulwéassern vorkommen. Dartber hinaus kdnnen jedoch weitere PFAS in Feuer-
I6schschaumen enthalten sein und damit in die entsprechenden Spllwasser gelangen (s. Ka-
pitel 3.1). Deshalb erscheint es im Rahmen der Einleiter- bzw. Abwasseriberwachung sinnvoll,
zusatzlich den AOF-Wert zu bestimmen, der als Summenparameter die Gesamtmenge an or-
ganisch gebundenem Fluor in der untersuchten Probe angibt. Sollten die Ergebnisse der Ein-
zelstoffanalyse unauffallig sein, weist ein erhdhter AOF-Wert auf nicht erkannte PFAS-
Einzelstoffe im behandelten Spllwasser hin. In diesem Fall gilt das behandelte Spilwasser
weiter als PFAS-belastet. Gegebenenfalls ist zu recherchieren, welche weiteren PFAS im be-
treffenden Abwasser enthalten sind.

Die geeigneten Analysenverfahren zur Untersuchung der behandelten Spulwasser stellt Kapi-
tel 8 dar.

65  AbwV: Abwasserverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Juni 2004 (BGBI. | S. 1108, 2625),
die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 17. April 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 132) geandert worden ist.

66 Erlass des Ministeriums fiir Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes
Nordrhein-Westfalen vom 16.06.2014, Az.: IV-7 096 004 0052.

67 Vgl. LANUK-Internetseite ,BewertungsmafRstéabe fir PFAS-Konzentrationen fir NRW* in Bezug auf Abwas-
sereinleitungen, abgerufen am 03.03.2025.

68 Bericht des LANUK vom 21.08.2025 ,Gewasserbelastung durch Abwassereinleitungen mit per- und
polyfluorierten Chemikalien (PFAS) - Uberpriifung der NRW-Orientierungswerte*.

69 Vgl. S. 20 UBA-2026 und eigene LANUK-Untersuchungen.
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Abfélle aus dem Austausch PFAS-haltiger Feuerléschschaume

@ Die Behandlung PFAS-haltiger Spulwasser in einer CPB-Anlage mit dem Ziel, die da-
rin enthaltenen PFAS weitgehend abzutrennen (s. Kapitel 0), wird in der Regel als
ausreichend angesehen, wenn die behandelten Spulwasser vor der Einleitung als Ab-
wasser folgende Konzentrationsgrenzen einhalten:

o Summe PFOA, PFOS, PFHxS, PFNA < 0,3 pg/l und

o Summe der Einzelkonzentration der gemessenen PFAS < 1 ug/l (s. Tabelle 6)
sowie

o AOF-Wert < 5 ug/l

Gegebenenfalls sind strengere Anforderungen zu stellen, wenn dies fir die Errei-
chung der Bewirtschaftungsziele nach § 27 WHG in dem aufnehmenden Gewasser
oder aus Griunden des vorbeugenden Trinkwasserschutzes notwendig sein sollte.

Tabelle 6 20 PFAS zur Einzelstoffanalyse behandelter Spilwasser aus dem Austausch PFAS-haltiger Feuer-
I6schschaume zur Einleitung (* erganzte PFAS-Einzelstoffe im Vergleich zu den NRW-
Orientierungswerten, Stand 2014)

(Capstone B)*

Stoffgruppe Stoff Abkiirzung CAS-Nr.
Perfluorbutansaure PFBA, PF4C 375-22-4
Perfluorpentansaure PFPeA, PF5C 2706-90-3
Perfluorhexansaure PFHxA, PF6C 307-24-4
Perfluorheptansaure PFHpA, PF7C 375-85-9

zae:r':r?r(f;g% Perfluoroktansaure PFOA, PF8C 335-67-1
Perfluornonansaure PFNA, PFOC 375-95-1
Perfluordekansaure PFDA, PF10C 335-76-2
Perfluorundekansaure PFUNnDA, PF11C 2058-94-8
Perfluordodekansaure PFDoDA, PF12C 307-55-1
Perfluorbutansulfonsaure PFBS, PF4S 375-73-5
Perfluorpentansulfonsaure* PFPeS, PF5S 630402-22-1

Perfluorsulfon- Perfluorhexansulfonsaure PFHxS, PF6S 355-46-4

sauren (PFSA) | perfluorheptansulfonsiure* PFHpS, PF7S 375-92-8
Perfluoroktansulfonsaure PFOS, PF8S 1763-23-1
Perfluordekansulfonsaure PFDS, PF10S 335-77-3

Fluortelomer- 4:2 Fluortelomersulfonsaure* 4:2 FTS / HAPFHXS | 757124-72-4

sulfonsauren 6:2 Fluorotelomersulfonsaure 6:2 FTS/H4PFOS |27619-97-2

(FTSA) 8:2 Fluortelomersulfonsaure* 8:2 FTS /H4-PFDeS | 39108-34-4
6:2 Flurotelomersulfonamidaminoxid 6:2 FTNO / DPOSA | 80475-32-7

Sonstige (Capstone A)*

6:2 Fluortelomersulfonamidpropylbetain 6:2 FTAB/ CDPOS | 34455-29-3
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Abfélle aus dem Austausch PFAS-haltiger Feuerléschschaume

8 Analysemethoden

Zur Untersuchung der flissigen PFAS-haltigen Abfalle bzw. der Abwasser aus der Behandlung
PFAS-haltiger Spulwasser zur Abtrennung der PFAS sind folgende Analysenverfahren anzu-
wenden:

o AOF (Adsorbierbares organisch  DIN 38409-59:2022-107°
gebundenes Fluor):

e Einzelanalyse der in Tabelle 6 Methoden der Flissigkeitschromatographie und
genannten PFAS massenspektrometrischer Detektion (LC-
MS/MS), z. B. DIN 38407-42:2011-03"

Der Parameter AOF wird zwar von einigen Laboren angeboten, ist aber noch nicht so etabliert
wie ahnliche Summenparameter, z. B. der AOX.

Die Analysen sind durch ein nach DIN EN ISO/IEC 170252 akkreditiertes Priiflabor durchzu-
fahren.

Informationen zu aktuellen Entwicklungen und neuen Erkenntnissen aus dem Bereich der

PFAS-Analytik kénnen dem Grundlagenpapier des LAGA-Forums Abfalluntersuchung ent-
nommen werden.”

70 DIN 38409-59:2022-10 - Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung -
Summarische Wirkungs- und Stoffkenngréfien (Gruppe H) - Teil 59: Bestimmung von adsorbierbarem organisch
gebundenem Fluor, Chlor, Brom und lod (AOF, AOCI, AOBr, AOI) mittels Verbrennung und nachfolgender io-
nenchromatographischer Messung (H 59).

7" DIN 38407-42:2011-03 - Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Ge-
meinsam erfassbare Stoffgruppen (Gruppe F) - Teil 42: Bestimmung ausgewahlter polyfluorierter Verbindungen
(PFC) in Wasser - Verfahren mittels Hochleistungs-Flissigkeitschromatographie und massenspektrometrischer
Detektion (HPLC-MS/MS) nach Fest- Flissig-Extraktion (F 42).

72 DIN EN ISO/IEC 17025:2018 - Aligemeine Anforderungen an die Kompetenz von Priif- und Kalibrierlaboratorien
(ISO/IEC 17025:2017); Deutsche und Englische Fassung EN ISO/IEC 17025:2017.

73 Grundlagenpapier PFAS-Analytik: LAGA-Forum Abfalluntersuchung (2024): PFAS: Vorschlag zur Erweiterung
des Untersuchungs- und Bewertungsspektrums sowie Vorschlag geeigneter Analysenmethoden.
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9 Abkurzungsverzeichnis

Fachtechnische Abklrzungen werden im Folgenden aufgelistet.

17 04 xx

4:2 FTS

6:2 FTAB
6:2 FTNO
6:2 FTS

8:2 FTS
ADbfRRL
AbwV

AFFF

AIDA

AOF

ATA

AVV

AwSV

BfR
BImSchG
Co-C14 PFCA
Co-C21 PFCA
CAS-Nr.
CDPOS
CLP

CcPB
D10
D9

DIN

xx steht fUr die weiteren Abfallschliissel verschiedener Nichteisenmetalle in der
Gruppe 17 04 im Abfallverzeichnis der AVV

4:2 Fluortelomersulfonsaure

6:2 Fluortelomersulfonamidpropylbetain (Capstone B)

6:2 Fluortelomersulfonamidaminoxid (Capstone A)

6:2 Fluortelomersulfonsaure

8:2 Fluortelomersulfonsaure

Abfallrahmenrichtlinie (Richtlinie 2008/98/EG)

Abwasserverordnung

Wasserfilmbildende Schaumléschmittel (engl. Aqueous Film Forming Foam)
Abfallinformationsdatendrehscheibe oder Informationsplattform Abfall in NRW
Adsorbierbare organische Fluorverbindungen

Abfalltechnikausschuss der LAGA

Abfallverzeichnis-Verordnung

Verordnung uUber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
Bundesinstitut fur Risikobewertung

Bundes-Immissionsschutzgesetz

Perfluorcarbonsauren mit Kohlenstoffkettenlange Cy-C14
Perfluorcarbonsauren mit Kohlenstoffkettenlange Cy-Cy4

CAS-Nummer (engl. Chemical Abstract Service Registry Number)

6:2 Fluortelomersulfonamidpropylbetain (Capstone B)

Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (engl.
Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures)

Chemisch-physikalische Behandlung(sanlage)
Beseitigungsverfahren gemafl Anlage 1 KrWG: Verbrennung an Land

Beseitigungsverfahren gemal Anlage 1 KrWG: Chemisch-physikalische Be-
handlung, die nicht an anderer Stelle in dieser Anlage beschrieben ist und durch
die Endverbindungen oder Gemische entstehen, die mit einem der in D 1 bis D
12 aufgefiihrten Verfahren entsorgt werden (zum Beispiel Verdampfen, Trock-
nen, Kalzinieren)

Deutsches Institut fur Normung
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DPOSA
eANV
ECHA

EN

EU

FTSA
H4-PFDeS
H4-PFHxS
H4-PFOS
IEC

ISO

KrWG
LAGA
LC-MS/MS
NachwV
PF10C
PF10S
PF11C
PF12C
PF4C
PF4S
PF5C
PF5S
PF6C
PF6S
PF7C
PF7S
PF8C
PF8S
PF9C

6:2 Flurotelomersulfonamidaminoxid (Capstone A)

Elektronisches Abfallnachweisverfahren gem. NachwV

Europaische Chemikalienagentur

Europaische Norm (Normen, die auf EU-Ebene verabschiedet wurden)
Europaische Union

Fluortelomersulfonsguren

8:2 Fluortelomersulfonsaure

4:2 Fluortelomersulfonsaure

6:2 Fluortelomersulfonsaure

Internationale Elektrotechnische Kommission (engl. International Electrotechni-
cal Commission)

Internationale Organisation fir Normung (engl. International Standards Orga-
nization)

Kreislaufwirtschaftsgesetz
Bund-/Landerarbeitsgemeinschaft Abfall
Liquid-Chromatographie-Massenspektometrie/Massenspektometrie
Nachweisverordnung
Perfluordekansaure
Perfluordekansulfonsaure
Perfluorundekansaure
Perfluordodekansaure
Perfluorbutansaure
Perfluorbutansulfonsaure
Perfluorpentansaure
Perfluorpentansulfonsaure
Perfluorhexansaure
Perfluorhexansulfonsaure
Perfluorheptansaure
Perfluorheptansulfonsaure
Perfluoroktansaure
Perfluoroktansulfonsaure

Perfluornonansaure
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PFAS
PFBA
PFBS
PFCA
PFDA
PFDoDA
PFDS
PFHpA
PFHpS
PFHxA
PFHxS
PFNA
PFOA
PFOS
PFPeA
PFPeS
PFSA
PFTeDA
PFTrDA
PFUnDA
POP
Premix

R1

R4

REACH

SAV
UBA
WGK
WHG

Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen
Perfluorbutansaure
Perfluorbutansulfonsaure
Perfluorcarbonsauren
Perfluordekansaure
Perfluordodekansaure
Perfluordekansulfonsaure
Perfluorheptansaure
Perfluorheptansulfonsaure
Perfluorhexansaure
Perfluorhexansulfonsaure
Perfluornonansaure
Perfluoroctansaure
Perfluoroktansulfonsaure
Perfluorpentansaure
Perfluorpentansulfonsaure
Perfluorsulfonsauren
Perfluortetradekansaure
Perfluortridecansaure
Perfluorundekansaure

Persistente organische Schadstoffe (engl. persistent organic pollutants)
Schaumkonzentrat-Wasser-Gemisch

Verwertungsverfahren gemaf Anlage 2 KrWG: Hauptverwendung als Brenn-
stoff oder als anderes Mittel der Energieerzeugung

Verwertungsverfahren gemafl Anlage 2 KrWG: Recycling und Rickgewinnung
von Metallen und Metallverbindungen

Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe
(engl. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)

Sonderabfallverbrennung(sanlage)
Umweltbundesamt
Wassergefahrdungsklasse i. S. d. AwSV

Wasserhaushaltsgesetz
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10 Anhang

Zusammenfassung der chemikalienrechtlichen Beschrankungen und Verbote fir das Herstellen, Inverkehrbringen und Verwenden von PFAS in
Feuerléschschaumen (Einzelheiten sind den jeweiligen Regelungen zu entnehmen, z. B. Bedingungen fir die zulassige Verwendung)

POP-Verordnung, Anhang |

Konzentrations-

Chemikalienrechtlich grenzen in mg/kg Aufnahmeverordnung
geregelte PFAS (unbeabsichtigt enthal- | bzw. Regelung bzgl. Feuerldschschaum Fristen
tene Spurenverunreini- | Anderungsverordnung
gungen)
Generelles Verbot fur Herstellung, Inverkehrbringen, Verwenden | seit 26.08.2010
PFOS und Derivate <10 :/Eeg;rl(\jlrr].u;37l2010 Inverkehrbringen und Verwenden nur mit unbeabsichtigt enthal- | seit 27.06.2011
) tenen Spurenverunreinigungen bis 02.12.2025
PFOS | oros und ihre Salze |< 0,025 Letzte Anderung durch
Delegierte Verordnung Inverkehrbringen und Verwenden nur mit unbeabsichtigt enthal-

PFOS-verwandte ab 03.12.2025

) <1 (EU) 2025/718"" tenen Spurenverunreinigungen
Verbindungen

Generelles Verbot fur Herstellung, Inverkehrbringen und Verwen-
dung, wobei

Delegierte Verordnung Inverkehrbringen und Verwendung nur mit unbeabsichtigt enthal- | seit 04.07.2020

PFOA und ihre Salze |< 0,025

(EV) 2020/784 tenen Spurenverunreinigungen

Letzte Anderungen Verbot der Verwendung fiir Ausbildungszwecke

durch Ausnahme zur Bekampfung von Dampfen aus Flissigbrennstof-

PFOA e Delegierte fen und Branden von Fliissigbrennstoffen (Brandklasse B):
PFOA-verwandte vV d EU , . . .. . .
Verbindunaen <1 erordnung (EU) Weiterverwendung in bereits vor dem 04.07.2020 befilllten statio- | bis 03.12.2025
g 2023/866 und naren und mobilen Systemen, sofern die Freisetzung aufgefan-

o Delegierte gen werden kann (unabhéngig von der Konzentration)

PFOA und ihre Salze | <1 Verordnung (EU)
2025/1399" Ausnahme zur Bekampfung von Dampfen aus Flissigbrennstof- | seit 03.12.2025

PFOA-verwandte <10 fen und Branden von Flussigbrennstoffen (Brandklasse B): bis 03.08.2028

Verbindungen
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POP-Verordnung, Anhang |

Konzentrations-

PCFA

Verbindungen

bis Ende 2026 in die
POP-Verordnung aufzu-
nehmen

dung ohne Ausnahme fiir Feuerlschschdume

Chemikalienrechtlich grenzen in mg/kg Aufnahmeverordnung
geregelte PFAS (unbeabsichtigt enthal- | bzw. Regelung bzgl. Feuerldschschaum Fristen
tene Spurenverunreini- | Anderungsverordnung
gungen)
Weiterverwendung in bereits vor dem 04.07.2020 befllten Sys-
temen nur mit (erhdhten) unbeabsichtigten Spurenverunreinigung
(nur mit Auffangen der Freisetzungen)
PFOA, ihre Salze und . i N . .
In fluorfreien Feuerldschschaumen, die aus nach den besten ver- | seit 03.12.2025
PFOA-verwandte <10 . . - N N .
) fugbaren Techniken gereinigten Feuerl6schgeraten stammen unbefristet
Verbindungen
PFHxS und ihre Salze | < 0,025 Generelles Verbot fur Herstellung, Inverkehrbringen und Verwen-
dung, wobel it 28.08.2023
B seit 28.08.
\F;FI:;(deerwandte <1 Inverkehrbringen und Verwendung nur mit unbeabsichtigt enthal-
- erbinaungen Delegierte Verordnung tenen Spurenverunreinigungen
X
PFHxS, ihre Salze (EU) 2023/1608 ,
. Ausnahme: Inverkehrbringen und Verwendung nur mit unbeab- | seit 28.08.2023
und verwandte Verbin- N . . -
. <01 sichtigten Spurenverunreinigung in Schaumkonzentraten zur (Revision zum
dungen in Schaum- . .
Herstellung anderer Feuerldschschaumgemische 28.08.2026)
konzentraten
Im Mai 2025 in die
tockholm-K ti
Co-Ca1 PFCA. ihre Stockholm-Konvention ) '
Co-C21 aufgenommen™, so dass | Generelles Verbot fiir Herstellung, Inverkehrbringen und Verwen-
Salze und verwandte | offen offen

74 12. Vertragsstaatenkonferenz des Stockholmer Ubereinkommens (2025): Beschluss SC-12/12.
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Chemikalienrechtlich
geregelte PFAS

REACH-Verordnung, Anhang XVII

Konzentrationsgren-
zen in mg/kg
(unbeabsichtigt enthal-
tene Spurenverunreini-
gungen)

Aufnahmeverordnung

Regelung bzgl. Feuerloschschaum

Fristen

Nr. 68

Co-C1a
PCFA

Co-C14 PFCA und ihre
Salze

< 0,025

Co-C14 PFCA-
verwandte
Verbindungen

<0,26

Verordnung (EU)
2021/1297

Inverkehrbringen und Verwendung nur unterhalb der Konzentrati-
onsgrenzen,

Verbot der Verwendung fur Ausbildungszwecke

seit 25.02.2023

Ausnahme zur Bekampfung von Dampfen aus Flussigbrennstof-
fen und Branden von Flussigbrennstoffen (Brandklasse B):
Weiterverwendung in bereits beflllten stationaren und mobilen
Systemen, sofern die Freisetzung aufgefangen werden kann

bis 04.07.2025

Nr. 79

PFHxA

PFHXA und ihre Salze

<0,025

PFHxA-verwandte
Verbindungen

Verordnung (EU)
2024/2462

Verbot flr das Inverkehrbringen und Verwenden ab der Konzent-
rationsgrenzen fur Ausbildungs- und Prifzwecke sowie fur 6ffent-
liche Feuerwehren

ab 10.04.2026

Ausnahme: Funktionsprifungen der Feuerl6schsysteme, wenn
alle Freisetzungen aufgefangen werden

unbefristet

Ausnahme: 6ffentliche Feuerwehren bei Branden in Storfall-
betrieben’®, wenn Schaum und Ausriistung ausschlieflich dafiir
verwendet

unbefristet

Verbot fiir das Inverkehrbringen und Verwenden ab Konzentra-
tionsgrenzen fur zivile Luftfahrt (einschl. zivilen Flughafen)

ab 10.10.2029

Inverkehrbringen und Verwendung fiir Ausbildungs- und Pruf-
zwecke, 6ffentliche Feuerwehren und zivile Luftfahrt nur, wenn
Konzentrationsgrenzen eingehalten werden

Nach Auslaufen
der jeweiligen
Ausnahme

75 Betriebe, die unter den Anwendungsbereich der Richtlinie 2012/18/EU (Seveso-IlI-Richtlinie) fallen.
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Chemikalienrechtlich

REACH-Verordnung, Anhang XVII

Konzentrationsgren-
zen in mg/kg

geregelte PFAS (unbeabsichtigt enthal- | Aufnahmeverordnung | Regelung bzgl. Feuerldschschaum Fristen
tene Spurenverunreini-
gungen)
I kehrbri dVv d F l6schscha
nverkehr rlngen'un erwen'en von euérosc schaumen nur, ab 23.10.2030
wenn Konzentrationsgrenze eingehalten wird
Ausnahme: Inverkehrbringen in tragbaren Feuerléschern / in bis 23.10.2026 /
alkoholbestandigen Schaumen in tragbaren Feuerléschern 23.04.2027
Nr. 82 Verordnung (EU) Ausnahme: Verwenden in tragbaren Feuerléschern bis 31.12.2030
. o )
PFP_‘_S in Feuerlosch <1 mg/l* 2025/1988 Ausnahme: Inverkehrbringen zur Verwendung und Verwendung bis 23.10.2035
Alle, schaumen in Storfallbetrieben, Offshore Erddl-/Erdgasanlagen, militarischen (VerW(;nd-un
auler * Bei der Summenbil- Schiffen sowie zivile Schiffen, wenn vor 23.10.2025 an Bord 9
. . . unter Auflagen)
bereits dung sind die Konzentra- | gebracht
gere- tionen der bereits ge"re- Ausnahme: Verwenden fiir 6ffentliche Feuerwehren, aul3er bei
gelt, gelten PFAS zuberlick- | ginsatz in Storfallbetrieben sowie Ausbildung und Priifung ohne | bis 23.04.2027
S. 0. sichtigen. Funktionspriifung, sofern Schaume aufgefangen werden
Fluorfreie Feuerlosch- . i N .
N . . In fluorfreien Feuerléschschdumen, die aus nach den besten ver- .
schaume in gereinig- L . . . unbefristet (Re-
<50 mg/I* fugbaren Techniken gereinigten Feuerl6schgeraten stammen,

ten ,Bestandsanla-
gen®

auler tragbaren Feuerléschern

vision 2030)

Landesamt fir Natur, Umwelt und Klima Nordrhein-Westfalen — Arbeitsblatt 63
—-43/43 -




Impressum

Herausgeber Landesamt fur Natur, Umwelt und Klima
Nordrhein-Westfalen (LANUK NRW)
LeibnizstraBe 10, 45659 Recklinghausen
Telefon 02361 305-0
E-Mail: poststelle@lanuk.nrw.de

Bearbeitung Das vorliegende Arbeitsblatt wurde unter Beteiligung von Expertinnen und Exper-
ten unterschiedlicher Fachrichtungen wie der Kreislaufwirtschaft, der Analytik,
dem Immissionsschutz und dem Bereich kommunales und industrielles Abwasser
im Umweltministerium (MUNV), im LANUK sowie bei den Bezirksregierungen
Arnsberg, Detmold, Dusseldorf, Kéln und Munster bearbeitet.

Redaktion Dr. Marianne Hegemann (LANUK)
Koordination Tobias Heutz (MUNYV)

Stand April 2026

Veroffentlichung April 2026

Titelbild smaterpix / EstebanMartinena

ISSN 3052-8569 (Online), LANUK-Arbeitsblatter

Nachdruck — auch auszugsweise — ist nur unter Quellenangaben und Uberlassung
von Belegexemplaren nach vorheriger Zustimmung des Herausgebers gestattet.
Die Verwendung fur Werbezwecke ist grundséatzlich untersagt.



Landesamt fur Natur, Umwelt und Klima
Nordrhein-Westfalen

LeibnizstraBe 10

45659 Recklinghausen
Telefon 02361 305-0
poststelle@lanuk.nrw.de

www.lanuk.nrw.de



	LANUK-Arbeitsblatt 63: Abfälle aus dem Austausch PFAS-haltiger Feuerlöschschäume - Einstufung und Entsorgung
	Inhalt
	1 Einleitung
	2 PFAS in Feuerlöschschäumen
	2.1 Verwendung von PFAS in Feuerlöschschäumen
	2.2 Rechtlicher Hintergrund für den Austausch PFAS-haltiger Feuerlöschschäume

	3 Abfallrechtliche Einstufung von Abfällen
	3.1 Gefährlichkeitseinstufung nach AVV
	3.2 Abfallbewirtschaftung nach POP-Verordnung
	3.2.1 POP-haltige Abfälle (POP-Abfall)
	3.2.2 Entsorgung der POP-Abfälle
	3.2.3 Nachweis der Entsorgung von POP-Abfällen


	4 Abfälle aus dem Austausch PFAS-haltiger Feuerlöschschäume
	4.1 Abfälle aus der Behandlung von Schaumfeuerlöschern
	4.2 Abfälle beim Austausch von Feuerlöschschäumen in  stationären Feuerlöschanlagen
	4.3 Abfälle beim Austausch von Feuerlöschschäumen bei  Feuerwehren
	4.4 Zuordnung der Abfälle zu Abfallarten nach AVV

	5 Entsorgung
	5.1 Entsorgung der flüssigen Abfälle
	5.2 Entsorgung der festen Abfälle
	5.2.1 Kunststoffabfälle
	5.2.2 Metallabfälle

	5.3 Entsorgungsanlagen
	5.3.1 Sonderabfallverbrennungsanlagen (SAV)
	5.3.2 Chemisch-Physikalische Behandlungsanlage (CPB)

	5.4 Nachweisverfahren für die Entsorgung gefährlicher Abfälle
	5.5 Freiwillige Rücknahme von Handfeuerlöschern

	6 Genehmigung einer Anlage zur Behandlung von Handfeuerlöschern
	7 Abwassereinleitungen
	8 Analysemethoden
	9 Abkürzungsverzeichnis
	10 Anhang




